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Nıckels Neın, dıiese Aussage Ist USdrTuCcC davon, da ß WWG selbst o1bt das Erstaunen darüber, W ds gemeınsamer
Parte1 en ist für alle Menschen, gleich welcher Konfession Praxıs VOT (Jrt zwıschen Kırchen und Bündnısgrünen MOg-
oder Weltanschauung, WENN S1e auf dem en der rund- ıch ist
und Menschenrechte und UMNSSCTEI. Jer Grundsäulen OKOIO- elche Rolle wırd der wertkonservatıve Flügel Ihrergısch, SsOzlal, basısdemokratisch, gewaltire1 stehen. Aller- Parte!I In diıeser kommenden Programmdebatte pIelen kÖöNn-1Ings ist sehr wichtıig, daß be]l der Programmdebatte für nen? Verfügt CI} innerparteılıch VELKIG noch über eiıne SCdas nächste Bundestagswahlprogramm das IThema Kırchen- WISSe Macht?olıtık nıcht wıeder 1L1UT e1in ema ein1ıger EXDENEN und E x-
pertinnen für Innen- oder Rechtspolitik und der Bundesar- Nıckels In jedem Fall verheren dıe Wertkonservatıven nıcht
beitsgemeıinschaft ‚Chrısten und Chrıistinnen be]l Bündnıs Einfluß Der Prozeß eiıner verbesserten innerparteıllichen
90/Die runen Ist, W1e CS In der Vergangenheıt der Fall W al Selbstverständıgung Ist dıesen Kreıisen zugute gekommen. In
Was bısher efehlt hat, 1st eine breıt be]l den Bündnısgrünen den rühen S0er Jahren sınd viele VO ihnen NSCH, aber
geführte Debatte elıgıon und Kırchen Ich arbeıte mıt mıt dem gescheiterten Wiedereinzug der (Grünen ın den
daran, daß be]l der Erstellung des Bundestagswahlpro- Bundestag YO() sınd diejenıgen VOIIN Iınken Flügel, dıe eher
STAMINS eıne solche Debatte eführt und eın fundıerter, VO  —_ spalterısche endenzen In dıe Parte1l gebrac aben, C
eiıner oroßen /Zahl VO  Z Delegierten getragener kırchenpolıiti- em hat dıe wertkonservatıve Strömung auch
scher Programmteıl verabschiedet ırd e dıe Vereinigung nıt dem Bündnıs U() wıeder ultfrıe

bekommen. DıIe verschıiedenen Mıheus innerhal der (Jrü-
Und welchen Stellenwer hat das Verhältnıis den

Kırchen, en kırchenpolıitische Fragestellungen beım NCN sınd mıttlerweıle doch csehr zusammengewachsen. ch
sehe heute ıne NECUEC Herausforderung für UuNs Bündnıs-„Durchschnitts-Grünen“ DbZW be1l grunen Mandatsträgern? grüne, nämlıch wachsam se1N. nıcht Al einen un 77

Nıckels Vor allem dıe Debatte dıe erteıidigung des SO- gelangen, dem dıe Debatte nhalte und ertfe keıne
zialstaates hat auch be]l olchen Grünen. dıe nıcht konfess10- große Bedeutung mehr hat und machtpolitische Fragen eın
nell gebunden Sınd, eın oroßes Interesse den Kırchen g - i{bermäßiges Gewicht bekommen Daß einmal 11UT noch
weckt (Gjerade dıe katholische Kırche ırd 1U  = In der Parte1ı Überlegungen 1m Vordergrund stehen, WIE INan ZUT egle-

rungsbeteıligung kommt arüber mache ich mIır sehr vie]lsechr viel Ifener wahrgenommen und nıcht mehr L11UT auf
Rom oder verengt uch In den Reıhen der runen mehr S5orgen.

Entscheidender Schriıtt
DIe lutherisch-katholische Erklärung ZUT Rechtfertigungslehre

Seıt kurzem Le2 die (GTgemeinsame Erklärung Vo Lutherischem Welthund und Vatiıka-
nıschem Finheitsrat In ihrer abschliehenden Fassung Vo  - Sıe soll jetzt ON heiden Seıten
formell rezıplert werden und einen Durc  ruch auf dem Weg Kirchengemeinschaft
SChajten. Wır veröffentlichen die Erklärung IM Wortlaut, einschlieflich der QOuellen, Adie
integrierter Bestandteri des Dokuments Sind.

Kernpunkt er Auseinandersetzungen. Es kam ın den Iu-
Taambe therıschen Bekenntnisschriften® und auf dem ITienter Kon-

711 der römısch-katholischen Kırche Lehrverurteijlungen,
(& DIe Tre VON der Rechtfertigung hatte für dıe uther1- dıe bıs eute gültıg sınd und kırchentrennende Wırkung ha-

bensche Reformatıon des 16 Jahrhunderts zentrale Bedeutung.
Sie galt ihr als der „JEBSTE und Hauptartikel““*, der zugle1c C) DiIie Rechtfertigungslehre hat für ıe Iutherische TAadı-
„Lenker und Rıchter über alle Stücke christlıcher Lehre‘‘“ t10n jenen besonderen Stellenwer ewahrt Deshalb nahm
se1 (Janz besonders wurde dıe Rechtfertigungslehre In der S1e auch 1M OTiINzıellen Ilutherisch-katholischen Dıalog VO

reformatorischen Ausprägung und ıhrem besonderen Stel- Anfang eınen wichtigen atz eın
enwert gegenüber der römisch-katholiıschen Theologıe und (3) In besonderer Weiıse se1 verwıiesen auf d1e Berichte
Kıirche der damalıgen eıt vertreten und verte1idigt, dıe 1N- „Evangelıum und Kırche“ KOMZYS und „Kırche und
rerseıts eıne anders Rechtfertigungslehre vertraten Rechtfertigung“ 1994)> der internatıonalen (Jememnsamen
und verteidigten. Hıer lag AUS reformatorischer T der römisch-katholischen/evangelısch-lutherischen KOommı1ssıon,
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auf den Bericht „Rechtfertigung durch den Glauben“ geht, sondern das ew1ge Leben mait“ (Joh SAl6) Diese IO
1983)° des katholisch-Iutherischen Dıalogs In den USAÄ und Botschaft ırd In der eılıgen chrıft In verschiedener
dıe Studıe „Lehrverurteijlungen kırchentrennend?“ (1986) Weılse dargestellt. Im Alten Testament hören WIT das Wort
des Okumenischen Arbeıtskreises evangelıscher und katho- (jottes VO  S der menschlıchen Sündhaftıgkeıt (Ps SEA Dan
ıscher Theologen In eutschland Eınıge O diıesen Dıialog- P Koh 5,9f.; sra O ©16) und VO menschliıchen nge-
berichten en eıne offzıelle Rezeption erfahren. Eın horsam (Gen 3.1-19; Neh 9,16f.26) SOWIeEe VO der (Gjerech-
wichtiges e1ispie ist dıe verbindlı Stellungnahme, dıe dıe ı1gkeıt (Jes 4A6 1: 51,5-—6; vgl SS Jer 9,24) und

VO Gericht (jottes (Koh 1 $I Ps 9,5 f7 ‚79Vereinigte Evangelısch-Lutherische Kırche Deutschlands
mıt den anderen Kırchen ın der Evangelischen (9) Im Neuen lestament werden be1l Matthäus (S0: 055

Kırche In Deutschland mıt dem höchstmöglıchen rad ‚’  E ohannes 16,8-11), 1Im Hebräerbrief (5,1-3:; 10:5%
kırchlicher Anerkennung der Studıe über dıe Lehrverur- und 1m Jakobusbrı 2,14-26) dıe IThemen AGerechugkeib
teılungen verabschiedet hat 1994)® und „Rechtfertigung“ unterschıiedlich behandelt‘! uch In
(4) All dıe genannten Dıialogberichte und auch dıe tellung- den paulınıschen Briefen wırd dıe abe des e1ls auf VCI-

nahmen dazu zeıgen In ıhrer Erörterung der Rechtferti- schıiedene Weılse beschrıeben, unter anderem: als „Befreiung
gungslehre untereinander eın es Maß gemeinsamer Z Freıiheıit“ (Gal 5,1-13; vgl Röm 6a7)3 als „Versöhnung
Ausrichtung und gemeınsamem Urteı1l Es ıst darum der mıt Ott @ KOrTr 98—2’ vgl Röm San als „Frıeden mıt
Zeıt, Bılanz Z ziehen und dıe Ergebnisse der Dıaloge über Oiß. (Röm 591)7 als GG Schöpfung“ (2 Kor SE/ als
dıe Rechtfertigung In einer Weiıse zusammenzufassen,. dıe ©  en für (Jott ın Chrıstus Jesus  CC (Röm OS oder als
WMSSCTE Kırchen In der gebotenen Präzıisıon und Kürze über „Heılıgung In Chrıstus Jesus  6C (vgl 1 Kor 175 ISO ZAKOT
den Gesamtertrag dıeses Dıialogs informiert und iıhnen ILD Herausragend d1esen Bezeıchnungen ist dıe Be-
gleich ermöglıcht, sıch verbindlıch dazu außern. schreibung als „Rechtfertigung“ des ünders e (Jottes
S) Das wıll dıese (jemeınsame Erklärung tun S1e wiıll 7@e1- na im Glauben (Röm 3,23-25), dıe In der Reformatıons-
SCH, daß aufgrun des Dıalogs dıe unterzeichnenden utheri1- zeıt besonders hervorgehoben wurde.
schen Kırchen und dıe römisch-katholische Kırche? nunmehr (10) Paulus beschreıbt das Evangelıum als na (Gottes ZUT

imstande sınd, en gemeInsames Verständnıs UNSCICT echt- Rettung des unfier dıe AacC der un: gefallenen Men-
fertigung e (jottes na 1mM Glauben Al Chrıistus schen: als Botschaft, dıe dıe „Gerechtigkeıt ottes AUS lau-
vertreten SIıe nthält nıcht alles, W as ın jeder der Kırchen ben ZU Glauben“ (Röm verkündet und dıe echt-
über Kechtfertigung gelehrt wiırd: S1e umfaßt aber eınen fertigung“ (Röm 3,21-31) chenkt 5 verkündet Chrıistus als
KOnsens In Grundwahrheıten der Rechtfertigungslehre und ‚„ UNSCIC Gerechtigkeıt“ KOT KSO) indem CI auf den auf-
zeıgt, daß dıe weıterhın unterschiedlichen Entfaltungen erstandenen Herrn anwendet, W as Jeremi1as über (jott selbst
nıcht länger nla für Lehrverurteilungen SINd. verkündet hat (Jer Z3n6)) In Chriıstı Tod und Auferstehung
(6) nNnsere Erklärung ist keine und selbständıge Dar- sınd alle Dimensionen SeINES Erlösungswerkes verwurzelt,
stellung neben den bısherigen Dıalogberichten und Oku- denn GT Ist „UNSC Heırr. der UWMNSSCTHGT Verfehlungen
men(ten, Erst recht wıll S1e d1ese nıcht Sıe ezieht hingegeben, WCRC WNSETET Gerechtigkeıt auferweckt WUT-

sıch vielmehr W1e der Anhang über dıe Quellen ze1gt auf de“ (Röm 4,25) Jlie enschen eaUTIeEN der Gerechtigkeıt
dıe genannten Jlexte und deren Argumentatıon. Gottes, den n .alle en gesündıgt und dıe Herrlichkeit
(7) Wıe dıe Dıialoge selbst ist auch diese (GGemelnsame Er- (jottes verloren“ (Röm . Z vgl Röm 1 S 520 IS
klärung VON der Überzeugung,daß ine UÜberwin- (7al S22) Im Galaterbrief (S%6)) und 1m Römerbrief 3-9)
dung bisheriger Kontroversfragen und Lehrverurteilungen versteht Paulus den (Glauben Tahams (Gen S6) als
weder dıe Irennungen und Verurteijlungen leicht nımmt, (Glauben den GOLt: der den Sünder rechtfertigt (Röm 4S)
noch dıe eigene kırchliche Vergangenheıt desavoulert. SIıe ist und beruft sıch auf das Zeugn1s des en Jlestaments,
jedoch VO der Überzeugung bestimmt. daß UNSCICIHI Kr SseIn Evangelıum unterstreichen. daß jJene Gerechtigkeıt
chen In der (Greschichte NC Eıinsiıchten zuwachsen und daß en angerechnet wiırd, dıe WIE Abraham auf (jottes Ver-
sıch Entwicklungen vollzıehen dıe ihnen nıcht 11UT erlau- sprechen vertrauen WDST AUS Glauben Gerechte wırd le-
ben, sondern VO ihnen zugle1ic fordern, dıe trennenden ben  e (Hab 2’4’ vgl (al SA R6öm S 1Z) In den paulınıschen
Fragen und Verurteilungen überprüfen und In eiInem Briefen i1st (Jottes Gerechtigkeıit zugle1ic (jottes Kraft für Je-

16 sehen den (laubenden (Röm 17 I© 15) In Chrıstus äßt S1Ee MNSCH6

Gerechtigkeıt SeINn (2 Kor 5A0 DIie Rechtfertigung wırd uns

Bıblısche Kechtfertigungsbotschaft
zute1l UG Chrıstus Jesus. „den (jott dazu bestimmt hat,
ne eısten mıt seinem Blut, ühne, wırksam He
Glaub:  c (Röm S25 vgl 3,21-28) „Denn AUs na se1d

) 7u dıesen Einsichten hat UNSECTHE gemeiınsame AT hr Ün den Glauben, nıcht AUS eıgener Tl
und Weiıse eführt, auf das Wort (Jottes In der eılıgen (Jott hat geschenkt nıcht aufgrun RS erke  C6 (Eph
chrift hören. (GGemelınsam hören WIT das Evangelıum, daß 219
„„Gott d1e Welt sehr elıebt hat, daß GT seinen einzıgen (11) KRechtfertigung ist Sündenvergebung (Röm >3_25
Sohn hıngab, damıt jeder, der ıh glaubt, nıcht zugrunde Apg 1539 ‚  « Befreiung VO der herrschenden
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C der un und des es (Röm 5,12-21) und VO heıten;: dıe unterschiedlichen Entfaltungen In den Eınzelaus-
Iuc des (jesetzes (Gal 3,10-14) SIie 1st uInahme In dıe sınd damıt vereıiınbar
(Gjemennschaft mıt Gott, schon Tetzt vollkommen aber In (15) Es ist gemeInsamer Glaube, daß dıe Rechtfert1i-
ottes künftigem Reıich (Röm 5L. S1e veremmniıgt mıt O: SunNng das Werk des dreiein1ıgen (Jottes ist Der Vater hat G@1-
STUS und seinem 1I1od und selner Auferstehung (Röm 6,5) 1CIM Sohn ZU e1] der ünder ın dıe Welt esandt. DIie
SI1e geschieht 1m mpfangen des eılıgen (jelstes ın der Menschwerdung, der Tod und dıe Auferstehung Christı sınd
auife als Eıngliederung In den eınen Leıb (Röm Tun und Voraussetzung der Rechtfertigung. Daher edeu-
1 Kor2 AIl das omm alleın VO (Jott Chrıst1ı teli Rechtfertigung, daß Chrıistus selbst 1ISCIC Gerechtigkeıt
willen AUSs na e den Glauben das „Evangelıum Ist, deren WIT nach dem Wıllen des aters UG den eılıgen
VO Sohn (jottes“ (Röm 1,1-3) (Gelst teılhaftıg werden. (Gemelmsam bekennen WIT Alleın
12) DiIe Gerechtfertigten en AUsSs dem Glauben, der AUS AUS Na 1m (Glauben dıe Heıiılstat (OhrSt nıcht auf
dem Wort Chrıstı kommt (Röm und der In der1 TUN:! UNSCICS Verdıienstes., werden WIT VO (Gott ANSCHNOM-
wırkt (Gal 576)v dıe Frucht des (Jelstes ist (Gal SWZZ ber INEeCN und empfangen den eılıgen Geıist der WNGTIG Herzen
da Mächte und Begierden dıe Gläubigen außerlich und 1N- und uns efählgt un aufruft Werken!!.
erlich anfechten (Röm 35_35 al 5,16-21) und dıese In (16) Jle Menschen sınd VO  — (Jott DA eı1l In Chrıstus be-
un fallen Joh mMuUsSsen S1e dıe Verheißungen rufifen Alleın durch Chrıistus werden WIT gerechtfertigt, InN-
(Gjottes immer wıeder hören, hre Sünden bekennen Joh dem WIT 1ImM (Glauben dieses eıl mpfangen er (Glaube
139)9 Chrıstı Leıb und Blut teilhaben und ermahnt WCCI- selbst ist wıederum eschen (jottes I den eılıgen
den. ın Übereinstimmung mıt dem Wıllen (jottes erecht Geist, der 1Im Wort und In den Sakramenten In der (jJeme1ı1nn-
en Darum sagt der Apostel den Gerechtfertigten: „Müht schaft der Gläubigen wiırkt und zugle1ıc dıe Gläubigen IS
euch mıt Furcht und /Zıttern WT Heıl! Denn Gjott ist CS, HT: Erneuerung iıhres l ebens dıe (Jott 1m ewıgen Le-
der INn euch das ollen und das Vollbringen bewirkt, noch ben vollendet
über ıllen hınaus“ Dıe frohe 17 (jJemeımnmsam sınd WIT der Überzeugung, daß dıe Bot-
Botschaft aber bleıibt Jetzt o1bt keıne Verurteijulung mehr schaft VO der Rechtfertigung Uuls In besonderer Weiıise auf
für dıe, welche In Chrıstus esus sınd“ (Röm S, 1) und In de- dıe Mıtte des neutestamentlichen Zeugn1sses VO  = (Jottes

Heılshandeln 1n Chrıstus verwelst: S1e sagt UnNs, daß WIT SÜn-NCN Chrıstus ebt (Gal ZZ0) Durch dıe gerechte lat Chriıstı
ırd CS AT alle Menschen A Gerechtsprechung kommen., der en alleın der vergebenden und neuschaf-
dıe enD (Röm 5’ 18) fenden Barmherzigkeıt (jottes verdanken. dıe WIT unlls 11UT

schenken lassen und 1Im (Glauben empfangen, aber nıe In
welcher Orm auch immer verdienen können.Diıie Rechtfertigungslehre als ökumenisches Prpblem 18) arum ist dıe TEe VO der Rechtfertigung, dıe diese
Botschaft aufnımmt und entfaltet, nıcht L1UT eın Teılstück der

13) Die gegensätzlıche Auslegung und Anwendung der christlichen Glaubenslehre S1e steht In einem wesenhaften
bıblıischen Botschaft VO der Rechtfertigung 1m eZzug allen Glaubenswahrheıten. dıe mıteinander ıIn e1-
16 Jahrhundert e1in Hauptgrund für dıe Spaltung der abend-

HN inneren /usammenhang sehen SINd. S1e ist eın
ländıschen Kırche, W dsSs sıch auch In Lehrverurteilungen nıe- verzıchtbares Krıterium, das dıe gesamte Lehre und Praxıs
dergeschlagen hat Für dıe Überwindung der Kırchentren- der Kırche unablässıg auf Chrıistus hın Orlentieren wıll
HNUNg ist darum eın gemeInsames Verständnıs der Rechtfert1- Wenn Lutheraner dıe einz1ıgartıge Bedeutung dieses Krıter1-
SUunNng grundlegend und unverzıchtbar. In uiInahme VON

U1 betonen, verneiınen S1E nıcht den /usammenhang und
bıbelwıssenschaftliıchen. theologıe- und dogmengeschichtlı- dıe Bedeutung aller Glaubenswahrheıten Wenn Katholıken
chen Erkenntnissen hat sıch 1m ökumeniıschen Dıalog se1t
dem /weıten Vatıkanıschen Konzıl eıne deutlıche Annähe- sıch VO mehreren Krıiterien In Pflichtg sehen,

verneınen S1e nıcht dıe besondere Funktion der Rechtferti-
Iung hınsıchtlıc der Rechtfertigungslehre herausgebildet,

daß In cdieser gemeınsamen Erklärung eın Konsens In gungsbotschaft. I1 utheraner und Katholıken en geme1n-
Sa das Zel, In em Chrıstus bekennen. dem alleın über

Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre formulıert WCI- es vertirauen ist als dem eınen ıttler 1ım Zden kann, In dessen 1C dıe entsprechenden Lehrverurte1l- UEC den (jott 1m eılıgen (e1lst sıch selbst o1bt und se1ıne
ungen des 16 Jahrhunderts heute den Partner nıcht reffen erneuernden en chenkt vgl Quellen Kap

Das gemeınsame Verständnıis der Rechtfertigung DIe Entfaltung des gemeInsamen Verständnisses der
Rechtfertigung

14) Das gemeinsame oren auf dıe In der eılıgen chriıft
verkündigte T Botschaft und nıcht zuletzt dıe eologı1- Z Unvermögen Un un des Menschen angesichts der
schen Gespräche der etzten IS zwıschen den luther1- Rechtfertigungschen Kırchen und der römisch-katholischen Kırche en

(19) Wır bekennen geme1nsam, daß der Mensch 1ImM lıceiıner GemeıLinsamkeıiıt 1Im Verständnıiıs VO der Rechtferti-
SUung eführt Es umfaßt eınen Konsens ın den rundwahr- auf sSeIn eıl völlıe auf dıe rettende na ottes angewIl1e-
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SCI1 ist IDIie Freıiheıt, dıe CT gegenüber den Menschen und tätıger Liebe auswirkt: S1Ee verneınen damıt aber nıcht, daß
den Dıngen der Welt besıtzt, ist keiıne Freıiheit auf seın e1] (jottes Gnadengabe In der Rechtfertigung unabhängıeg bleıbt
hın Das en als Sünder steht GT dem Gericht (Jottes VO menschlıcher Mıtwirkung vgl Quellen Kap 4.2.]
und ist unfähig, sıch VO sıch AUS (jott Rettung ZU7Z7UWEIN-

den oder seiıne Rechtfertigung VOI (jott verdienen oder Z Rechtfertigung durch auDbDen und Un Na
mnıt eigener al se1n Heıl erreıchen. Rechtfertigun DC-
chıieht alleın AUS na Weıiıl Katholıken und Lutheraner (ZS) Wır bekennen geme1Insam, da der Sünder N den
das gemeınsam bekennen, darum oılt Glauben das Heılshandeln (ottes In Chrıistus gerechtfer-
(20) Wenn Katholıken 9 daß der Mensch be]l der VOr- tıgt wırd: dieses eıl wırd ıhm VO eılıgen (Ge1lst ın der
bereitung auf dıe Rechtfertigung und deren Annahmee auTte als Fundament se1Ines SAaNZCH chrıistlichen Lebens SC
seine Zustimmung (Jottes rechtfertigendem Handeln chenkt Der Mensch 1m rechtfertigenden (Glauben
„mıtwirke“‘, sehen S1Ce In SOIC personaler Zustimmung auf (Jottes nädıge Verheißung, In dem dıe offnung auf
selbst eiıne Wırkung der na und keın Iun des Menschen (Jott und dıe I_ 1ebe ıhm eingeschlossen SInd. Dıieser
AUSs eigenen Kräften CGlaube 1st In der 1e tätıg: darum kann und darf der Christ
246 Nach Iutherıiıscher Auffassung ist der Mensch unfähıg. nıcht ohne er leiben ber alles, W as 1m Menschen
be1l se1iner Errettung mıtzuwiırken, e1l C: sıch als Sünder dem freien eschen des auDens vorausgeht und nach-
aktıv (Jott und seinem rettenden Handeln wıdersetzt. I OIlgT, ist nıcht TUn der Rechtfertigung und verdient S1e

nıchttheraner verneınen nıcht. daß der Mensch das ırken der
na ablehnen kann. Wenn S1e betonen., daß der Mensch 26) ach Ilutheriıschem Verständnıiıs rechtfertigt Gott den
dıe KRechtfertigung 11UT empfangen kann (mere DASSLVE), Sünder alleın 1im (Glauben SOLA Im (Glauben VerTir
verneınen S1e damıt jede Möglıchkeıt eInes eigenen Beıtrags der Mensch Sanz auf selinen chöpfer und Erlöser und ist
des Menschen se1iner Rechtfertigung, nıcht aber SeıIn In Gemeınnschaft mıt ıhm (Jott selber ewiırkt den Glauben,
volles personales Beteıiligtsein 1mM Glauben, das VO Wort indem GT UG se1ın schöpferısches Wort olches Vertrauen
(jottes selbst ewirkt ira vgl Quellen Kap 1 hervorbringt. Weıl dıese ‘Kaf ottes eiıne HNC Schöpfung Ist,

erı S1e alle Diımensionen der Person und eınem

Rechtfertigung als Sündenvergebung und Gerechtmachung en In offnung und IS SO ırd In der re VO der
„Rechtfertigung alleın NC den Glauben“ dıe Erneuerung

(22) Wır bekennen geme1Insam, daß (Gott AUS na dem der Lebensführung., dıe AUS der Rechtfertigung notwendıg
Menschen dıe un vergıbt und ıhn zugle1ic In seınem Le- O1g und ohne dıe keın (Glaube SseIn kann, ZW arl VO der
ben VO  i der knechtenden Macht der Uun: efreıt und hm Rechtfertigung unterschıeden, aber nıcht 1elImenNnr
das HNEeCUE en In Chrıistus chenkt Wenn der Mensch ırd damıt der TUn angegeben, AdUs dem solche Erneue-
Chriıistus 1im (Glauben teılhat. rechnet ıhm (Gjott se1ıne un 1UNe hervorgeht. Aus der 1e ottes, dıe dem Menschen
nıcht und wiıirkt In ıhm tätıge 1e Urc den eılıgen In der Rechtfertigung geschenkt wiırd, erwächst dıe Erneue-
(elst Beıde Aspekte des (Gnadenhandelns ottes dürfen rung des Lebens Rechtfertigung und Erneuerung sınd
nıcht voneınander werden. S1e ehören In der durch den 1Im (lauben gegenwärtıigen Chrıistus verbunden.
WeiıseN, daß der Mensch 1mM Glauben mıt Chrıistus Z uch nach katholischem Verständnıs Ist der (laube für
veremi1gt wırd. der In selner Person MSCHE Gerechtigkeıt ist dıe Rechtfertigung fundamental; denn ohne ihn kann C

dl KOor 16S0) sowohl dıe Vergebung der Sünden als auch dıe keıne Rechtfertigung geben Der Mensch ırd als Hörer des
heilıgende Gegenwart ottes Weıl Katholiken und 5: Wortes und laubender Urc dıe aufTte gerechtfertigt. DIe
theraner das gemeınsam bekennen, darum gılt Rechtfertigung des ünders ist Sündenvergebung und (Ge-
(25) Wenn Lutheraner betonen, daß Chrıstı Gerechtigkeıt rechtmachung NC dıe Rechtfertigungsgnade, dıe U1l

WG Gerechtigkeıt Ist, wollen S1e VOT em festhalten, da Kındern (jottes macht In der Rechtfertigung empfangen dıe
dem Sünder rC den uspruc der Vergebung dıie Gerech- Gerechtfertigten VO Christus Glaube, oflfnung und Liebe
1gkeıt VOT (jott In Chrıistus geschenkt ırd und SeIN en und werden In dıe (Gemennschaft mıt ı1hm aufgenommen‘“*.
11UT In Verbindung mıt Chrıistus wIird. Wenn S1e DiIieses HNEUNES personale Verhältnıs (Jott ründet Sanz und
SdpCNH, daß (jottes na vergebende Liebe („Gunst (J0t- Sd In der Gnädıigkeıt (jottes und bleıibt VO heilsschöp-
e ) lst. verneinen S1Ee damıt nıcht dıe Erneuerung des 1Ve: ferıschen Wırken des gnädıgen ottes a  äng1g, der sıch
bens des Chrıisten, sondern wollen Z USdATuC bringen, selbst ITreu bleıbt und auf den der Mensch sıch darum verlas-
daß dıe Kechtfertigung freı bleıibt VO menschlicher Mıtwir- SCI1 kann. Deshalb ırd dıe Rechtfertigungsgnade nıe Besıtz
kung und auch nıcht VONn der lebenserneuernden Wırkung des Menschen, auf den sıch (ott gegenüber erufen
der na 1mM Menschen abhängt. könnte. Wenn nach katholischem Verständnıs dıe Erneue-
(24) Wenn dıe Katholiken betonen. daß dem Gläubigen dıe rTung des Lebens Urc dıe Rechtfertigungsgnade betont
Erneuerung des inneren Menschen Hr den Empfang der wırd, ist diese Erneuerung In Glaube, oflfnung und 1e
na geschenkt wırd'>, dann wollen S1e testhalten. daß dıe immer auf dıe grundlose na (Jottes angewlesen und le1-
vergebende na (jottes immer mıt dem eschen eINes steli keıinen Beıtrag ZUT Rechtfertigung, dessen WIT unNns VOT

Lebens verbunden Ist, das sıch 1mM eılıgen (je1lst In (ott rühmen könnten (Röm S20 vgl Quellen Kap 83
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44 Das Sündersein des Gerechtfertigten SCH Kampfes ist: ıIn Dankbarkeıt für dıe rlösung MRn
Chrıistus wollen S1E herausstellen, daß dıe gottwıdrıge Ne1-

28) Wır bekennen geme1nsam, daß der Heılıge (rJe1lst In der SUu1Ns nıcht dıe Strafe des ew1ıgen es verdient!” und den
aufTle den Menschen mıt Chrıstus vereınt, rechtfertigt und Gerechtfertigten nıcht VOIN (jott trennt Wenn der (Gierecht-
iıhn WITKIIC EHNCUHECNH Und doch bleıibt der Gerechtfertiéte fertigte sıch aber WIillenNLilıc VO (jott trennt, genuügt nıcht
zeıtlebens und unablässıg auf dıe bedingungslos rechtfert1- ıne erneute Beobachtung der Gebote., sondern nuß 1Im
gende na (jottes angewlesen. uch ß ist der immer Sakrament der Versöhnung Verzeihung und Frieden CIND-
noch andrängenden C und dem Zugriff der un nıcht {angen Urc das Wort der Vergebung, das ıhm 1621 des

Versöhnungswerkes (Jottes In Chrıstus ewährt ırd vgl(vgl Röm 6,12-14) und des lebenslangen Kampfes
S  CNMN dıe Gottwıdrigkeıit des selbstsüchtigen Begehrens des Quellen Kap 4.4.]
alten Menschen nıcht enthoben (vgl Gal SG R6öm
uch der Gerechtfertigte muß WIE 1mM V aterunser äglıch 45 (Gresetz und Evangelium
(jott Vergebung bıtten (Mt O2 Joh 179)7 C: ist immer 30) Wır bekennen geme1Insam, da ß der Mensch 1mM lau-wıeder Umkehr und Buße gerufen, und ıhm ırd immer ben das Evangelıum „unabhängıg VO  S Werken des eseft-wıeder dıe Vergebung ewährt.
(29) Das verstehen Lutheraner In dem Sinne, daß der Chrıst Zes  .. (Röm 5:28) gerechtfertigt ırd Christus hat das (Gesetz

rfüllt und UNe seınen Tod und se1ine Auferstehung als„zugle1c Gerechter und Sünder“ ist Er ist Sahnlz gerecht,
e1] (jott ıhm e Wort und Sakrament se1ıne un: VCI- Weg Z eıl überwunden. Wır bekennen zugleıch, da ß dıe

Gebote (Gottes für den Gerechtfertigten In Geltung leibeno1bt und dıe Gerechtigkeıt Chrıstı zuspricht, dıe ıhm 1m und dalß Christus In seinem Wort und en den ıllenGlauben eıgen wırd und ıhn In Chrıstus VOTI (Jott Z (Je-
echten macht Im IC auf sıch selbst aber erkennt CI WMEC Gottes, der auch für den Gerechtfertigten Rıchtschnur SEe1-

1168 andelns ist, Z USdTrTucC bringt.das Gesetz., daß CIr zugle1ic Sahnz Sünder ble1ıbt, da ß dıe
un noch In ıhm wohnt Joh 158’ Röm V Z0): denn G1 (©@2) DıIie _Lutheraner verweıisen darauf, daß dıe Untersche1-

dung und riıchtige Zuordnung VON (jesetz und EvangelıumTau iImmer wıeder auf alsche Ötter und 1e (jott wesentlıich ist für das Verständnis der Rechtfertigung. Dasnıcht mıt Jjener ungeteılten KIeDbe! dıe (Jott als se1n chöpfer (jesetz In seiInem theologischen eDXDrauc ist Forderung und
VOoONn ıhm ordert (Dtn 6557 2,36—40 parr Dıese (Gott- Anklage, unftier erjNeder Mensch, auch der Chriıst, insofernwıdrıigkeıt ist als solche wahrha un Doch dıe nech-
tende Macht der un Ist aufgrun VON Christı Verdienst ST Sünder ist; zeıtlebens steht und das se1lne un auIidec

damıt sıch 1mM Glauben das Evangelıum SAahzZ der arm-gebrochen: SIie ist keıine den Chrısten ‚beherrtschende
un mehr, e1l S1E N® Chrıstus „beherrscht“ Ist, mıt herzigkeıt (jottes In Chrıstus zuwendet, dıe alleın hn recht-

tertigtdem der Gerechtfertigte 1mM Glauben verbunden ist: kann (©53) Weıl das esetz als eılsweg Üre das Evangélium C1-
der Christ, olange auf en lebt, jedenfalls stückwe1lse ul und überwunden Ist, können Katholiken SCH, daßeın en In Gerechtigkeıt führen Und der Sünde ist Chrıstus nıcht e1In Gesetzgeber 1M Sınne VO Mose Ist. Wenn
der Chrıst nıcht mehr VO (ott ennt, e1l ıhm. der durch
dıe aufTtfe und den eılıgen (Gelst neugeboren Ist, In äglı- Katholıken betonen, da ß der Gerechtfertigte Z Beobach-

Lung der Gebote (jottes gehalten Ist, verneınen S1e damıt
chereZUT Taufe dıe un vergebén wırd. daß nıcht, daß dıe na des ew1gen Lebens den Kındern (jottesseine un ıhn nıcht mehr verdammt und ıhm nıcht mehr durch esus Chrıstus erbarmungsvoll verheißen ist 15 vglden ew1gen 1o0od bringt‘>. Wenn alsoO dıe Lutheraner Quellen Kap 4.5.]daß der Gerechtfertigte auch Sünder und se1lne Gottwıdrig-
keıt wahrha un Ist, verneınen SI1E nıcht, daß der 4.6 Heilsgewißheitun: In Chrıstus VO (GJott ungetrennt und seiıne un be-
herrschte un ist Im letzteren sınd S1Ee mıt der römisch- 34) Wır bekennen geme1Insam, daß dıe Gläubigen sıch auf
katholischen Seıte der Unterschıede 1mM Verständnıs dıe Barmherzigkeıt und dıe Verheißungen (Jottes verlassen
der un des Gerechtfertigten eINIE. können. uch angesichts ihrer eigenen Schwac  eıt und

mannıgfacher Bedrohung ıhres aubens können S1E Ta30) DıIe Katholıken sSınd der Auffassung, daß dıe na
Jesu Christi, dıe In der auftfe verlıehen wırd. alles, W ds des es und der Auferstehung Chrıstı auf dıe wirksame
„Wwirklich“‘ ünde, W ds „verdammungswürdı1g“ ist. tılgt (Röm Z/usage der na ottes ın Wort und Sakrament bauen

daß Jjedoch iıne AUS der un kommende und 7UT und dieser na SEW1 SeIN.
un: drängende Neıigung (Konkupiszenz) 1M Menschen 65) [Dies ist In besonderer Weise VON den Reformatoren
verbleibt Insofern nach katholischer Überzeugung ZU Z betont worden: In der Anfechtung soli der äubıge nıcht
standekommen menschlicher Sünden en personales E le- auf sıch. sondern Sanz auf Chrıistus lıcken und ıhm alleın
ment gehört, sehen S1e be]l dessen Fehlen dıe gottwıdrıge vertrauen SO ist 1Im Vertrauen auf (Jottes Zusage se1Nnes
Neigung nıcht als un 1m eigentlichen Sınne Damıt e11s gewı1ß, wenngleıch auf sıch schauend nıemals sSıcher.
wollen S1e nıcht leugnen, daß diese Neıigung nıcht dem Ul - 36) Katholiken können das nlıegen der Reformatoren
sprünglıchen Plan (Jottes VO Menschen entspricht, noch. teılen, den Glauben auf dıe objektive ırklıchke1i der MeTt-
daß S1e objektiv Gottwıdrigkeıt und Gegenstand lebenslan- heibßung Chrıstı gründen, VO der eıgenen Erfahrung aD-
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zusehen und alleın auf Chriıstı Verheißungswort vertirauen gungslehre besteht, ıIn dessen Licht die In Nr 15 bıs 30 be-
(vgl Mt 1649 Miıt dem /7weıten Vatıkanıschen Kon- schrıebenen, verbleibenden Unterschiede ıIn der Sprache,
711 Katholiken Glauben (l sıch selbst Sanz (ott der theologischen Ausgestaltung und der Akzentsetzung des
anvertrauen‘!?. der U1l AUS der Finsternis der un und des Rechtfertigungsverständnisses ragbar S1Ind. Deshalb sınd dıe
es befreıt und ew1ıgen en erweckt£9. Man kann utherısche und dıe römiısch-katholische Entfaltung des
nıcht In diesem Sinn (‚ott lauben und zugle1ic dessen Rechtfertigungsglaubens 1ın iıhrer Verschiedenheit en auf-
Verheibungswort für nıcht verläßlıch halten Keıner darf Aall einander hın und en den ONSEeNS In den Grundwahrhe!11-

ten nıcht wıeder auf.(jottes Barmherzigkeıt und Christı Verdienst zweıfeln.
ber yjeder kann In orge um SeInNn eıl se1n, WEeIl CI} auf (41) Damıuit erscheınen auch dıe Lehrverurteilungen des
se1ıne eigenen Schwächen und Mängel schaut. In em Wiıs- 16. Jahrhunderts, SsOweılt S1e sıch auf dıe re VON der
SC 1] UT SeIn eigenes Versagen darf der laubende dessen DC- Rechtfertigung bezıehen, In einem Licht DIe ın diıeser
1ß se1IN, daß (jott se1ın e1] wıll vgl Quellen Kap 4.6. ] Erklärung vorgelegte re der Iutherischen Kırchen ırd

nıcht O den Verurteilungen des IrTıienter Konzıls getroffen.
Die Zuten Werke des Gerechtfertigten DDIie Verwerfungen der Iutherischen Bekenntnisschriften

treffen nıcht dıe In dAeser Erklärung vorgelegte Tre der FO-
(3%) Wır bekennen gemMeEINSAM, daß gute Werke eın chrıst- mıisch-katholischen Kırcheıches Leben In Glaube. offnung und I1 1ebe der Rechtfer- (42) [DDadurch ırd den auf dıie Rechtfertigungslehre be70-t1gung folgen und Früchte der Rechtfertigung SINd. Wenn Lehrverurteijlungen nıchts VO  = iıhrem Frnst IN1-der Gerechtfertigte in Christus eb und ın der empfangenen
(made wırkt. bringt C bıblısch gesprochen, gute Frucht. [MEeCN 1ıchne I] nıcht eiınfach gegenstandslos; S16 behal-

ten für 115 „dıe Bedeutung heilsamen Warnungen‘‘, dıeO  © olge der Rechtfertigung ist für den Christen, insofern WIT ın Lehre und Praxıs beachten haben
GT zeıtlehbens dıe ünde kämpft, zugle1ic 1ne Ver- (43) Unser Konsens In Grundwahrheiten der Rechtferti-pflichtung, dıe SN ZU erfüllen hat: deshalb ermahnen Jesus gungslehre muß sıch 1Im Leben und In der Tre der Kırchen
und dıe apostolischen Schriften den Chrısten, er der auswırken und bewähren. Im lıc darauf o1bt CS noch Fra-1e 24 vollbringen. SCH VO unterschiedlichem Gewicht, dıe weıterer Klärung(38) Nach katholischer Auffassung tragen dıe Werke, edurien S16 betreffen unier anderem das Verhältnis VONdıe VO  —; der (ınade und dem ırken des eılıgen (jelstes C1I- Wort ottes und kırchlicher re SOWIE dıe Lehre VO  — derfüllt SINd, einem Wachstum in der na bel, daß dıe Kırche, VO der Autoriıtät In ihr. VO  = ihrer Eınheıt, VO Amt
ON (Gott empfangene Gerechtigkeıt ewahrt und dıe (iJe- und VO den Sakramenten, SCAI1e  ıch VO der Beziehungmeıinschaft nıt Chrıistus vertieft werden. Wenn Katholıken

der „Verdienstlichkeıit‘‘ der er festhalten, zwıschen Rechtfertigung und Soz1lale Wır sınd der
Überzeugung, daß das erreıchte gemeInsame Verständniswollen S1e n7 daß diesen erken nach dem bıblıschen eiıne tragfähıge Grundlage für eıne solche Klärung bletet.Zeugn1s eın ohn 1m Hımmel verheißen ist S1e wollen dıe DıIie lutherischen Kırchen und dıe römiısch-katholische Kar-Verantwortung des Menschen für se1n Handeln herausstel- che werden sıch weıterhın bemühen, das geme1Insame Ver-len, damıt aber nıcht den Geschenkcharakter der ständnıs vertiefen und N ıIn der kırchlıchene und 1mMWerke bestreıten, geschweıge denn verneıiınen, da dıe kırchlichen en fruchtbar werden lassen.Rechtfertigung selbst unverdıientes Gnadengeschenk 44) Wır dem errn ank für diıesen entscheıdendenbleıbt Schritt ZUT Überwindung der Kırchenspaltung. Wır bıtten39) uch bel den Lutheranern o1bt den edanken e1INes

Bewahrens der (inade und eINes Wachstums In na und den eılıgen Geıist, uns jener sıchtbaren FEıinheıiıt weıterzu-
führen, dıe der Wiılle Chrıstı istauben S1ie betonen allerdings, daß e Gerechtigkeıt als

Annahme durch (Jott un als e1  aDe A  A  AN der Gerechtigkeıt
Chrıist1 immer vollkommen Ist, SdgCI) aber zugleıch, daß ihre

AnmerkungenAuswirkung 1M chrıistliıchen en wachsen kann. Wenn S1C
Schmalkaldısche Artıkel UL (Die Bekenntnisschriften der Väall-dıe gutlen Werke des Chrısten als „Früchte‘“ und „Zeichen“ gelısch-Ilutherischen Kırche, ufl |Göttingen 415)der Rechtfertigung, nıcht als eiıgene „Verdienste“ etrach- 2 „Kector iudex SUPCI omnı1a SCHNCIA doctrinarum“‘ ( Weımarerten. verstehen S1e gleichwohl das eWw1ge Leben gemäß dem Ausgabe Luthers Werken, 39.1.205)). FSs Sse1 darauf inge-Neuen JTestament als unverdienten „Lohn“ 1Im Sinn der Hr- wliesen, dalß eiıne Reıhe Iutherischen Kırchen ur dıe Confess1o0

[üllung VON (jottes /usage Al dıe Glaubenden vgl Quellen Augustana und Luthers Kleinen Katechismus iıhren verbindlı-
Zu Kap 4.7.| chen Lehrgrundlagen rechnen. O  O© Bekenntnisschriften enthalten

keine cdie Kechtfertigungslehre betreffenden Lehrverurteijlungen
ıe Bedeutung und JTragweıte des erreichten Konsenses gegenüber der römisch-katholischen Kırche. Bericht der Evan-

gelısch-Lutherisch/Römisch-katholischen Studienkommıission „Das
Evangelıum und dıe ırche“ („Malta-Bericht‘‘) 1972 In Ooku-

[)as In cieser Erklärung dargelegte Verständnıs der mente wachsender Übereinstimmung DWU], Sämtlıche Berichte
Kechtfertigungslehre ze1gt, daß zwıschen Lutheranern und und Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene,
Katholiken eın Konsens In Grundwahrheiten der Rechtferti- 082, Hg Hardıng eyer, Hans Jörg rban, Lukas

196 HK 4/1997



DOKUMENTATION

Vıischer (Paderborn Frankfurt y DA (Gemelnsame Kar/ l Lehmann un olfhar Pannenberg (Freıburg [zıt MI}
römisch-katholische/evangelıisch-lutherische Kommissıon E1e) Stellungnahme des (Jemeınsamen Ausschusses der Veremigten
Kırche nd Rechtfertigung, Das Verständnis der Kırche 1mM Licht Evangelısch-Lutherischen Kırche Deutschland: un des Deutschen
der Rechtfertigungslehre (Paderborn Frankfurt Natıonalkomuitees des Lutherischen Weltbundes UE Dokument
56.1 utherisch/Römisch-katholischer Dıalog In den US  > Rechtfert1i- „Lehrverurteilungen-kırchentrennend?“ (5S September ıIn
SUuNg durch den Glauben (1983) In Rechtfertigung 1mM Öökument1- ehrverurteilungen 1M Gespräch, hg. der Geschäftsstelle der
schen Dıalog, Dokumente und Eınführung, Hg VOI Hardıng eyer Arnoldshaıiner Konferenz em Kırchenamt der Evange-
und Günther (Gaßmann (Frankfurt 107200 Lehrverur- lıschen Kırche In Deutschland nd dem Lutherischen
teılungen kırchentrennend?, Bd Rechtfertigung, akramente Kırchenamt der Veremigten Evangelısch-Lutherischen Kırche
und Amıt 1mM Zeıutalter der Reformatıon nd heute, Hg ON arl Deutschlands VELKD) (Frankfurt 1995) 71 VELKDN
L ehmann nd Wolftfhart Pannenberg (Freiburg Göttingen 1986).
5 (Gemelnsame Stellungnahme der Arnoldshainer Konferenz. der Z Das gemeInsame Verständniıs der Rechtfertigung, Ahbschnitte
Vereinigten Kırche und des Deutschen Nationalkomitees des 7 und vgl insbesondere Z \
Lutherischen Weltbundes ZU Dokument „Lehrverurteilungen En auf den (‚Jlauben zentriertes und Torensisch verstandenes
kirchentrennend?‘‘, In Okumenische Rundschau 99—102: Bıld ONM der Rechtfertigung ist Paulus. und In gEWISSEM Sınne
einschheßlich der d1esem Beschluß zugrundeliegenden Stellung- ıe Bıbel Insgesamt, entscheıiıdender Bedeutung, WE dies
nahmen, vgl Lehrverurteilungen mM Gespräch. DIie ersten offiziel- auch keinesfalls die einNZIgE bıblısche Oder paulınısche Weise Ist, das
len Stellungnahmen AUS den evangelıschen Kırchen In Deutschland. Heıilswerk (jottes darzustellen“ (USA Nr 146)
Göttingen 1993 In MAeser Erklärung g1ibt das ÖTr „Kırche“ das ‚Katholıken WIEC Lutheraner können dıe Notwendigkeıt anerken-
jeweılıge Selbstver  Äändnıs der beteiligten Kırchen wıeder, ohne HCI dıe Praxıs, dıe Strukturen und dıe Theologıen der Kırche daran
alle damıt verbundenen ekklesiologischen Fragen entscheıden ZU INCSSCHL,  D inwıewelt SIC .dıe Verkündıigung der lreıen und gnädıgen
wollen. | () Vgl Malta-Bericht Nr_ Rechtfertigung durch en Verheißungen In Chrıistus Jesus, die alleın durch den (Glauben recht
(‚lauben DiIie nıchtpaulinıschen neutestamentlichen empfangen werden können‘ (Nr 28), ördern oder hındern“ (USA
Zeugnisse wurden m Auftrag des US-Dialogs „Rechtfertigung Nr B
durch den auben  ch untersucht Reumann: Rıghteousness In Von der „grundlegenden Affırmation“ (USA Nr LD vgl Nr. 4)

he1ißt SNew JTestament, mıt Antworten Fıtzmeyer nd Quinn
(Phıladelphia, New ork LA DIie Ergebnisse diıeser .„Diese >  ırmatıon cdient WIE dıe reformatorıische Lehre der
Studıe wurden 1m Dıialogbericht „Rechtfertigung durch den (Jlau- Rechtfertigung alleın durch en (CGlauben als Kriıterium, AMN dem alle
ben  C6 In den Nr. 139147 zusammengefaßt. g Ile unftier kırchlichen Bräuche. Strukturen und Tradıtıonen SECHCSSCH werden.
einem Chrıstus, Nr 14, 1ın DWU, [} 3033978 NI Vgl S, gerade we1l dıe Entsprechung dazu as ‚Solus Chrıistus‘, alleın e
106 | 4 Vgl SS 14 Vgl 1530 15 Vgl Apol IL, Z8RZAS) STUS, ist 1m alleın ist letztlich Z vertrauen als dem einen Miıttler,
16 Vgl SS I7 Vgl ISS | S Vgl 1545 19 Vgl NO den ott 1m eılıgen (je1ist seine rettenden en ausgleßt.

Vgl Lehrverurteijlungen kirchentrennend?, Alle al dıiıesem Dıalog Beteılıgten bekräftigen, daß alle CANTISÜICHE
S nd Praxıs und alle chrıistliıchen Ämter ıIn einer Weıse wıirk-
An se1n sollen, daß S1C .den (GGehorsam des (Glaubens (Röm 5 A

(jottes Heılshandeln In Chrıstus Jesus alleın, durch den eılıgen
Quellen Z gemeınsamen Erklärung Z EeIST, für das eıl der Gläubigen nd 7 Lob nd Nre des hımmlı-

schen Vaters rdern  66 (USA Nr 160)Rechtfertigungslehre „‚Darum behält dıe Rechtfertigungslehre un VOILI Ilem iıhr bıblı-
scher (irund ın der Kırche für immer eINe spezıfısche Funktion mM
Bewußtseıin der Chrısten FA halten., daß WIT Sünder alleın AUS derIn den Teılen und der „Gemeılınsamen Erklärung“ wıird auf FOT-

mulıerungen AUS verschiedenen lutherisch/katholıischen 1alogen vergebenden ı1ehe (Jottes en, dıe WIT UT 11UT schenken lassen,
aber auf keine Weiıise, WIE abgeschwächt uch immer., verdienen"zurückgegriffen. Im einzelnen nande sıch un olgende OKU-

ente der Al U1 Zu erbringende VOr- oder Nachbedingungen bın-
den können. |DJTS ‚Rechtfertigungslehre‘ wırd damıt krıtischen„Alle unter einem TIıStus  . Stellungnahme der (jememsamen

Römisch-katholischen/Evangelisch-lutherischen Kommıssıon Maßstab Al dem sıch jederzeıt überprüfen lassen Muß, ob ıne ON-
O  O Interpretation HMNSSCHCS (GGottesverhältnisses den Namen chrıst-Augsburgischen Bekenntnis L980, ıIn Dokumente wachsender

Übereinstimmung, Hg Hardıng eYET, Hans Jörg Urban, bl ICN beanspruchen kann. SIE wırd zugleic 7 U1l krıtischen Maßßsta
kas Vıscher, Bd. 1 (Paderborn Frankfurt 1983) dıe Kırche. A em sıch jederzeıt überprüfen lassen uß ob ihre
323—-328:; Denzinger-Schönmetzer, Enchirıdion Symbolorum... Verkündıigung und ıhre Praxıs dem, W d ıhr OMn iıhrem Herrn MC-
hıs 316 Auflage zıt DS| Denzinger-Hünermann, Enchirıdıiıon 5Sym- geben Ist. entspricht“ (D 75
bolorumDOKUMENTATION  Vischer (Paderborn —- Frankfurt 1983), 248-271.  > Gemeinsame  Karl Lehmann und Wolfhart Pannenberg (Freiburg 1986) [zit.: LV];  römisch-katholische/evangelisch-lutherische Kommission  (Eil2):  Stellungnahme des Gemeinsamen Ausschusses der Vereinigten  Kirche und Rechtfertigung, Das Verständnis der Kirche im Licht  Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und des Deutschen  der  Rechtfertigungslehre  (Paderborn  s  Frankfurt  1994).  Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes zum Dokument  6 .Lutherisch/Römisch-katholischer Dialog in den USA: Rechtferti-  „Lehrverurteilungen-kirchentrennend?“ (13. September 1991), in:  gung durch den Glauben (1983), in: Rechtfertigung im ökumeni-  Lehrverurteilungen im Gespräch, hg. von der Geschäftsstelle der  schen Dialog, Dokumente und Einführung, Hg. von Harding Meyer  Arnoldshainer Konferenz (AKf), dem Kirchenamt der Evange-  und Günther Gaßmann (Frankfurt 1987) 107-200.  7 Lehrverur-  lischen Kirche in Deutschland (EKD) und dem Lutherischen  teilungen — kirchentrennend?, Bd. I: Rechtfertigung, Sakramente  Kirchenamt der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche  und Amt im Zeitalter der Reformation und heute, Hg. von Karl  Deutschlands (VELKD) (Frankfurt 1993) 57-160 [= zit.: VELKD].  Lehmann und Wolfhart Pannenberg (Freiburg — Göttingen 1986).  8 Gemeinsame Stellungnahme der Arnoldshainer Konferenz, der  zu 3. Das gemeinsame Verständnis der Rechtfertigung, Abschnitte  Vereinigten Kirche und des Deutschen Nationalkomitees des  17 und 18; vgl. insbesondere LV 75; VELKD 95.  Lutherischen Weltbundes zum Dokument „Lehrverurteilungen —  — „Ein auf den Glauben zentriertes und forensisch verstandenes  kirchentrennend?“, in: Ökumenische Rundschau 44 (1995) 99-102;  Bild von der Rechtfertigung ist für Paulus, und in gewissem Sinne  einschließlich der diesem Beschluß zugrundeliegenden Stellung-  für die Bibel insgesamt, von entscheidender Bedeutung, wenn dies  nahmen, vgl. Lehrverurteilungen im Gespräch. Die ersten offiziel-  auch keinesfalls die einzige biblische oder paulinische Weise ist, das  len Stellungnahmen aus den evangelischen Kirchen in Deutschland,  Heilswerk Gottes darzustellen‘“ (USA Nr. 146).  Göttingen 1993.  9 In dieser Erklärung gibt das Wort „Kirche“ das  — „Katholiken wie Lutheraner können die Notwendigkeit anerken-  jeweilige Selbstverständnis der beteiligten Kirchen wieder, ohne  nen, die Praxis, die Strukturen und die Theologien der Kirche daran  alle damit verbundenen ekklesiologischen Fragen entscheiden zu  Zzu messen, inwieweit sie ‚die Verkündigung der freien und gnädigen  wollen.  10 Vgl. Malta-Bericht Nr. 26-30; Rechtfertigung durch den  Verheißungen in Christus Jesus, die allein durch den Glauben recht  Glauben Nr. 122-147. Die ‚nichtpaulinischen neutestamentlichen  empfangen werden können‘ (Nr. 28), fördern oder hindern“ (USA  Zeugnisse wurden im Auftrag des US-Dialogs „Rechtfertigung  Nr. 153).  durch den Glauben“ untersucht von J. Reumann: Righteousness in  Von der „grundlegenden Affirmation‘“ (USA Nr. 157; vgl. Nr. 4)  heißt es:  New Testament, mit Antworten von J. Fitzmeyer und J. D. Quinn  (Philadelphia, New York 1982), S. 124-180. Die Ergebnisse dieser  — „Diese Affirmation dient wie die reformatorische Lehre von der  Studie wurden im Dialogbericht „Rechtfertigung durch den Glau-  Rechtfertigung allein durch den Glauben als Kriterium, an dem alle  ben“ in den Nr.139-142 zusammengefaßt.  V Alle unter  kirchlichen Bräuche, Strukturen und Traditionen gemessen werden,  einem Christus, Nr. 14, in: DWÜ, Bd. I, 323-328.  12 Vgl. WA 8,  gerade weil die Entsprechung dazu das ‚solus Christus‘, allein Chri-  106  PXA DS 1528  Va DSLSS0  15 Vgl. Apol. II, 38—45.  stus, ist. Ihm allein ist letztlich zu vertrauen als dem einen Mittler,  DNAZEDS ISI  UNVALDSUSIS  18 Vgl. DS 1545.  19 Vgl. DV 5.  durch den Gott im Heiligen Geist seine rettenden Gaben ausgießt.  20 Vgl. DV 4.  21 Lehrverurteilungen - kirchentrennend?, 32.  Alle an diesem Dialog Beteiligten bekräftigen, daß alle christliche  Lehre und Praxis und alle christlichen Ämter in einer Weise wirk-  sam sein sollen, daß sie ‚den Gehorsam des Glaubens‘ (Röm 1,5) an  Gottes Heilshandeln in Christus Jesus allein, durch den Heiligen  Quellen zur gemeinsamen Erklärung zur  Geist, für das Heil der Gläubigen und zu Lob und Ehre des himmli-  schen Vaters fördern‘“ (USA Nr. 160).  Rechtfertigungslehre  — „Darum behält die Rechtfertigungslehre und vor allem ihr bibli-  scher Grund in der Kirche für immer eine spezifische Funktion: im  Bewußtsein der Christen zu halten, daß wir Sünder allein aus der  In den Teilen 3 und 4 der „Gemeinsamen Erklärung“ wird auf For-  mulierungen aus verschiedenen lutherisch/katholischen Dialogen  vergebenden Liebe Gottes leben, die wir uns nur schenken lassen,  aber auf keine Weise, wie abgeschwächt auch immer, ‚verdienen‘  zurückgegriffen. Im einzelnen handelt es sich um folgende Doku-  mente:  oder an von uns zu erbringende Vor- oder Nachbedingungen bin-  den können. Die ‚Rechtfertigungslehre‘ wird damit zum kritischen  „Alle unter einem Christus“, Stellungnahme der Gemeinsamen  Römisch-katholischen/Evangelisch-lutherischen Kommission zum  Maßstab, an dem sich jederzeit überprüfen lassen muß, ob eine kon-  krete Interpretation unseres Gottesverhältnisses den Namen ‚christ-  Augsburgischen Bekenntnis 1980, in: Dokumente wachsender  Übereinstimmung, Hg. von Harding Meyer, Hans Jörg Urban, Lu-  lich‘ beanspruchen kann. Sie wird zugleich zum kritischen Maßstab  kas Vischer, Bd.1: 1931-1982 (Paderborn - Frankfurt 1983)  für die Kirche, an dem sich jederzeit überprüfen lassen muß, ob ihre  323-328; Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum... 32.  Verkündigung und ihre Praxis dem, was ihr von ihrem Herrn vorge-  bis 36. Auflage [zit.: DS]; Denzinger-Hünermann, Enchiridion Sym-  geben ist, entspricht“ (LV 75).  bolorum ... seit der 37. Auflage, zweisprachig [zit.: DH]; Gutachten  — „Eine Einigung darin, daß die Rechtfertigungslehre ihre Be-  des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen zur  deutung nicht nur als besondere Teillehre im Ganzen der Glaubens-  lehre unserer Kirchen hat, sondern daß ihr darüber hinaus eine  Studie Lehrverurteilungen — kirchentrennend? (Vatikan 1992), un-  veröffentlicht, [zit.: Gutachten]; „Justification by Faith“, lutherisch-  Bedeutung als kritischer Maßstab für Lehre und Praxis unserer Kir-  katholischer Dialog in den USA, 1983, deutsch: Rechtfertigung  chen insgesamt zukommt, ist aus lutherischer Sicht ein fundamenta-  durch den Glauben, in: Rechtfertigung im ökumenischen Dialog,  ler — Fortschritt im ökumenischen Dialog zwischen unseren Kir-  chen, der nicht genug zu begrüßen ist‘“ (VELKD 95; vgl. 157).  Hg. von Harding Meyer und Günther Gaßmann (= Ökumenische  Perspektiven Nr. 12) Frankfurt 1987, 107-200 [= zit.: USA]; Lehr-  — „Zwar hat die Rechtfertigungslehre bei Lutheranern und Katho-  liken einen unterschiedlichen Stellenwert innerhalb der ‚hierarchia  verurteilungen — kirchentrennend?, Bd. I: Rechtfertigung, Sakra-  mente und Amt im Zeitalter der Reformation und heute, Hg. von  veritatum‘: doch stimmen beide Seiten darin überein, daß die  HK 4/1997 197se1t der Auflage, zweıisprachıg [ZIt D: (Gutachten „.Eıne Eınıgung darın. da e Rechtfertigungslehre iıhre Be-
des Päpstlichen Kates Förderung der KEınheit der Christen ZUL eutung nıcht als besondere Teıllehre m (Janzen der Aaubens-

ehre STG ırchen hat, sondern da ıhr darüber hıinaus eiIneStudıie Lehrverurteijlungen kirchentrennend? (Vatıkan 9 U1-

veröffentlicht, zit Gutachten!: „Justification DYy Fc“th“, Iutherıisch- Bedeutung als krıtiıscher Maßstabh (lr L ehre und Praxıs SCS Kır-
katholischer Dıalog ın den USA, 1983, deutsch Rechtfertigung chen insgesamt zukommt. ist AUS utherıischer Sıcht e1in Iundamenta-
durch den Glauben. 1n Rechtfertigung 1mM ökumeniıischen Dialog, ler Fortschritt m Öökumenıschen Dıialog zwıschen SE ICIr

chen, der nıcht SCHUE ZUuU begrüben ist  C6 (VELKD 95 vgl LS7/)Hg Hardıng Meyer und ünther (Jalßsmann Okumenische
Perspektiven Nr L2) Frankfurt 1987 107200 zır USA| ehr- ‚Z Wwar hat ıe Rechtfertigungslehre he] L utheranern nd Katho-

lıken eınen unterschiedlichen Stellenwert innerhalb der hiıerarchıaverurteilungen kırchentrennend?, Rechtfertigung, Sakra-
nente nd mt 1 Zeıntalter der Reformatıon und heute, Hg verıtatum‘: doch stimmen beıde Seıiten darın übereın, daß che
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ter der na nd behauptet NıC dıie na als dınghaften,Rechtfertigungslehre ihre spezıfiısche un  10N darın hat, e1in -
scher Zl  sta Sse1IN, dem sıch jederzeıt überprüfen lassen verfügbaren ‚Besıtz'‘ des Menschen, und waäare uch geschenkter

Besıtz“ (LV 55,21-24).muß, ob 1ne Onkrete Interpretation uUNSCeTECS (GGottesverhältnisses
den Namen chrıstlıch‘ beanspruchen annn S1e wırd zugleich u
kritischen Maßstab für dıe Kırche., Al dem sıch jederzeit überprüfen Rechtfertigung ÜTC CGlauben nd AUS nade, Abschnıiıtte

DD Vgl insbesondere USA N: 105 Hk: 659lassen mu, ob iıhre Verkündıgung und ihre Praxıs dem, W as iıhr VO
x /—9()iıhrem Herrn vorgegeben ist, entspricht.‘ DIie krıteri1ologische Be- „Ubersetzt INan VO einer Sprache ın dıe andere, dann entsprichtdeutung der Rechtfertigungslehre für dıe 5Sakramentenlehre. dıe

Ekklesiologıe SOWIE für den ethıschen Bereıch bedarf allerdings eiınerseılts dıe reformatoriıische Rede VO  — der Rechtfertigung durch
den Glauben der katholischen ede ON der Rechtfertigung durch

och vertiefter Studien“ (Gutachten 106 dıe Made, un dann begreift anderseıts dıe reformatorıische Tre
Z Unvermögen und un des Menschen angesichts der unter dem eınen Wort Glaube‘ der Sache nach, W ds dıe katholische

Lehre In Anschlufß an or S In der Dreiheit ON ‚.Glaube,Rechtfertigung, Abschnitte OM Vgl insbesondere 48 He ö
S] Hoffnung un LJebe‘ zusammen(tTfaßt‘ ( 59,5-15).

„Diejenigen, In denen dıe Sünde herrscht, können nıchts (un, 1{11 „ Wır betonen. dalß der Glaube 1M Sinne des ersten (GGebotes 11N-
dıe Rechtfertigung verdienen, dıe e1n freies Geschenk der (jnade I1T auch dıe Liebe ott un olfnung auf ıhn ist nd sıch In der
(jottes Ist. Selbst dıe Anfänge der Rechtfertigung, Reue, as LiIebe Nächsten auswirkt‘ (VELRKD 89,8-11)
(jebet U1 (ınade und das Verlangen nach Vergebung, MUsSsen Groe „Katholıken... WIE dıe Lutheraner lehren. dalß nıchts, W as

([es Werk In S se1n“ (USA Nr dem re1ıen Geschenk des (‚laubens vorausgeht, dıe Rechtfertigung
„Beıden geht nıcht darum. eın wahrhaftes Beteıuligtsein verdient und daß alle heilbringenden (Jaben (jottes durch Christus

des Menschen ZU eugnen FEıne Antwort ist keın ‚Wer DiIie alleın geschenkt werden“ (USA Nr 105)
Antwort des Glaubens ist selbst erwirkt durch das unerzwıngbare „Die Reformatoren verstehen... den auben als eils durch das
und ON außen uf den Menschen zukommende or der Ver- Verheißungswort selbst gewirkte Vergebung und (Gemeininschaft

miıt TISTUS Das ist der Grund für as He Sein, durch das asheißung. ‚Mıtwirkung‘ kann Ur ın em Sinne geben, dalß das
Herz beım Glauben dabe!1 ist, das Wort trıfft und Glauben eiısch der un L[OT ist und der Mensch In Chrıistus (‚sola iıde
chafft“‘‘ (LV 53e PCI Christum‘) se1n en hat Aber auch WENN 1ın solcher (Glaube

„Nur WENN dıe Iutherıische Te dıe Beziehung (jottes seinem den Menschen notwendiıg LICU mMac baut der Chrıst se1lne A
eschöpf be]l der Rechtfertigung jedoch mıt olcher etonung auf versicht nıcht auf N! NeUUSCS en, sondern alleın auf dıe (inaden-
den göttlichen Monergismus der dıe Alleinwirksamkeıiıt Chriıstı ZUSaLC Gottes Mre Annahme 1m Glauben reicht Aaus, wenn

konstrulert, daß dıe freiwiıllıge Annahme VOIN (jottes na  ( dıe Glaube‘ als ‚Vertrauen auf dıe Verheißung‘ (fıdes prom1ss10n1Ss)
selbst eın Geschenk (jJottes Ist, keine wesentliche be1l der verstanden wırd“ (LX. 56,B
Kechtfertigung spielt, ann kennzeichnen dıe ITienter anoOones 4, vgl Irıdentinum SCsSS Cap en erhält der ensch In
9, nd noch eiınen beachtlichen Unterschied bezüglıch Rechtfer- der Rechtfertigung selbst mıt der Vergebung der Sünden
tıgung“ (Gutachten 25)) UTrC| Jesus Chrıstus, dem eingeglıiedert wIırd, zugleıich es dıe-

„Das trıkte Betonen der Passıvıtät des Menschen be1l seiner SCS eINgELOSSEN: Glaube, offnung un: Liebe“ (DH
Rechtfertigung auf lutherischer e1ıte nıemals den Sinn, {Iwa „Nach evangelıschem Verständnıs reicht der Glaube. der sıch
das VO personale Beteılıgtsein 1m CGlauben bestreıten, sondern (Gjottes Verheißung In Wort un Sakrament bedingungslos fest-
sollte ledıigliıch jede Miıtwıirkung e1m Geschehen der Rechtferti- ammert, ZUTr Gerechtigkeıt VOT ott dUus, da dıe Erneuerung

des Menschen, hne dıe eın aube se1n kann, nıcht iıhrerseıits ZUTSUuNg selbst ausschlıeßen. Dıiıiese ist alleın das Werk Chriıstı, alleın
Werk der nade  C6 (VELKD_- Rechtfertigung einen Beıtrag eıstet  C6 ( 59,19-23).

„Als Lutheraner halten WIT fest der Unterscheidung VON
Zu Rechtfertigung als Sündenvergebung und Gerechtmachung, Rechtfertigung und Heılıgung, VO  —_ aube un Werken, dıe jedochAbschniıtte DD Vgl inshbesondere USA Nr 53 N: keıne Scheidung edeutet  co (VELKD —{f. vgl uch dıe Zıtate An „Dıe katholische re we1ß sıch mıt dem reformatorıischen ANn-

„Durch dıe Rechtfertigung werden WIT zugleıc. gerecht erklärt lıegen eIN1g, daß dıe Erneuerung des Menschen keinen ‚Beıtrag' Znd gerecht gemacht Rechtfertigung ist darum keine rechtliche Rechtfertigung leistet, schon Sal NıC einen, auf den sıch VOI
Fıktion. em rechtfertigt, bewirkt Gott, Was verhe1ßt: VCI- ott berufen könnte Dennoch sıcht S1E sıch genötigt, dıe FErneue-
gıbt Sünden und MaAaC N wahrha gerecht  66 (USA Nr

rIung des Menschen durch dıe Rechtfertigungsgnade des Be-
35 dıe reformatorıische Theologıe übersıieht nıcht, Was dıe O= kenntnisses A neuschaffenden Macht (jottes wıllen betonen.ısche Lehre hervorhehbht en schöpferıischen un erneuernden ha-

rakter der 1ebe Gottes: nd behauptet nıcht dıe nmacht
freilıch 5 daß dıese Erneuerung In Glaube., Hoffnung un Liebe
nıcht als Antwort auf eils grundlose na (jottes ist  C6 ((Jottes gegenüber eiıner un  © dıe bel der Rechtfertigung ‚Nur

vergeben, N1ıC aber In iıhrer VO ott trennenden acht aufge- 59,23-29).
„Sofern dıe katholische Te betont, daß dıe (nade personalhoben wırd“‘ (D YV 55,25-29).

diese cdıie Iutherische Lehre| hat nıe dıe ‚Anrechnung der
un worthaft Z verstehen ist dalß dıe Erneuerung nıchts als

(jottes Wort selbst erwirkte ... Antwort ist und daß dıe ETr-Gerechtigkeit Christı‘ als wiırkungslos 1m Leben des (Glaubenden
NCUCTUNG des Menschen keinen Beıtrag ZUT Rechtfertigung eıstet,verstanden, we1l Chrıstı ÖOr wirkt, W ds sagtl Entsprechend schon Sal nıcht einen, auf den WIT UNSs ott berufen könnten .<versteht S1e dıe (snade als (jJottes unst. aber O  O durchaus als wırd S1e ON UNSCTECIN Wıderspruch.. nıcht mehr getroffen“wıirksame T5a Denn Vergebung der Sünden ist, da ist auch (VELKD 59, ElLeben un Selıgkeıt““ 8! 1523

cdie katholische Theologıe übersieht N1IC. W as dıe evangelı- Z DEN Sünderseın des Gerechtfertigten, AbschnıiıtteAVgl
sche Theologie hervorhe den personalen und wortha  en Charak- insbesondere Ya Nr 102 I: 50-—53:; x 1 (1

HK 4/199 /



DOKUMENTATION

„Wıe gerech nd heılıg S1E dıe Gerechtfertigten| auch immer ‚Luther un se1ine nhänger gehen eınen Schritt weıter. S1e hal-
se1n möÖgen, S1C verfallen VO Zeıt eıt In dıe Sünden des täglı- ten azu A  q die Unsicherheit nıcht NUrTr Z ertragen, sondern VO iıhr
chen ase1lns. och mehr, das Wiırken des (Jjelstes nthebt dıe wegzusehen un dıe objektive Geltung der [0)0! außen‘ kommenden
Gläubigen nıcht des lebenslangen Kampfes sündhafte Ne!1- Lossprechung 1m Bulßsakrament konkret und persönlıch erns 7

SUNSCH DıIe egierde und andere Auswirkungen der TDSUuNde un nehmenDOKUMENTATION  „Wie gerecht und heilig sie [= die Gerechtfertigten] auch immer  — „Luther und seine Anhänger gehen einen Schritt weiter. Sie hal-  sein mögen, sie verfallen von Zeit zu Zeit in die Sünden des tägli-  ten dazu an, die Unsicherheit nicht nur zu ertragen, sondern von ihr  chen Daseins. Noch mehr, das Wirken des Hl. Geistes enthebt die  wegzusehen und die objektive Geltung der ‚von außen‘ kommenden  Gläubigen nicht des lebenslangen Kampfes gegen sündhafte Nei-  Lossprechung im Bußsakrament konkret und persönlich ernst zu  gungen. Die Begierde und andere Auswirkungen der Erbsünde und  nehmen... Da Jesus gesagt hat: ‚Was du auf Erden lösen wirst, das  der persönlichen Sünde bleiben nach katholischer Lehre im Ge-  wird auch im Himmel gelöst sein‘ (Mt 16,19), würde der Glau-  rechtfertigten, der darum täglich zu Gott um Vergebung beten  Benders  Christus zum Lügner erklären..., wenn er sich nicht  muß“ (USA Nr. 102).  felsenfest auf die in der Lossprechung zugesprochene Vergebung  — „Die Trienter und die reformatorische Lehre stimmen darin  Gottes verließe ... Daß dieses Sich-Verlassen noch einmal subjektiv  überein, daß die Erbsünde und auch noch die verbliebene Konku-  ungewiß sein kann, daß also Vergebungsgewißheit nicht Verge-  piszenz Gottwidrigkeit sind..., Gegenstand des lebenslangen  bungssicherheit (securitas) ist, weiß Luther ebenso wie seine Geg-  Kampfes gegen die Sünde..., daß beim Gerechtfertigten, nach der  ner — aber es darf sozusagen nicht noch einmal zum Problem ge-  Taufe, die Konkupiszenz den Menschen nicht mehr von Gott  macht werden: der Glaubende soll den Blick davon ab- und nur  trennt, also, tridentinisch gesprochen nicht mehr ‚im eigentlichen  dem Vergebungswort Christi zuwenden“ (LV 60,18-34).  Sinne Sünde‘ ist, lutherisch gesprochen: ‚peccatum regnatum‘ (be-  — „Heute können Katholiken das Bemühen der Reformatoren an-  herrschte Sünde)“ (LV 52,14-24).  erkennen, den Glauben auf die objektive Wirklichkeit von Christi  — „Es geht... um die Frage, in welcher Weise beim Gerechtfertig-  Verheißung zu gründen: ‚Was du auf Erden lösen wirst...‘... und  ten von Sünde gesprochen werden kann, ohne die Wirklichkeit des  die Gläubigen auf ein ausdrückliches Wort der Sündenvergebung  Heils einzuschränken. Während die lutherische Seite diese Span-  auszurichten ... Luthers ursprüngliches Anliegen [ist nicht zu verur-  nung mit der Wendung ‚beherrschte Sünde‘ (peccatum regnatum)  teilen], von der persönlichen Erfahrung abzusehen und allein auf  zum Ausdruck bringt, die die Lehre vom Christen als ‚Gerechtem  Christus und sein Vergebungswort zu vertrauen“ (Gutachten 27).  und Sünder zugleich‘ (simul iustus et peccator) voraussetzt, meinte  — Eine gegenseitige Verurteilung bezüglich des Verständnisses von  die römische Seite die Wirklichkeit des Heils nur so festhalten zu  Heilsgewißheit ist „zumal dann nicht [zu begründen], wenn man  können, daß sie den Sündencharakter der Konkupiszenz bestritt.  vom Boden eines biblisch erneuerten Glaubensbegriffs aus denkt...  Im Blick auf diese Sachfrage bedeutet es eine erhebliche Annähe-  Denn es kann zwar geschehen, daß ein Mensch den Glauben, die  rung, wenn LV die im Gerechtfertigten verbliebene Konkupiszenz  Selbstüberantwortung an Gott und sein Verheißungswort verliert  als ‚Gottwidrigkeit‘ bezeichnet und sie damit als Sünde qualifiziert“  oder aufgibt. Aber er kann nicht in diesem Sinne glauben und zu-  (VELKD 82,29-39).  gleich Gott in seinem Verheißungswort für unverläßlich halten. In  diesem Sinne gilt mit den Worten Luthers auch heute: Glaube ist  zu 4.5. Gesetz und Evangelium, Abschnitte 32-34:  Heilsgewißheit“ (LV 62, 23-29).  — Nach der paulinischen Lehre handelt es sich hier um den Weg des  — Zum Glaubensbegriff des Zweiten Vatikanischen Konzils vgl.  jüdischen Gesetzes als Heilsweg. Dieser ist in Christus erfüllt und  Dei Verbum Nr. 5: „Dem offenbarenden Gott ist der ‚Gehorsam  überwunden. Insofern ist diese Aussage und die Konsequenz daraus  des Glaubens‘... zu leisten. Darin überantwortet sich der Mensch  zu verstehen.  $  Gott als ganzer in Freiheit, indem er sich ‚dem offenbarenden Gott  — In Bezug auf die Canones 19f. des Tridentinums äußert sich die  mit Verstand und Willen voll unterwirft‘ und seiner Offenbarung  VELKD (89,28-36): „Die Zehn Gebote gelten selbstverständlich  für den Christen, wie an vielen Stellen der Bekenntnisschriften aus-  willig zustimmt.“  — „Die lutherische Unterscheidung zwischen der Gewißheit (certi-  geführt ist... Wenn in Canon 20 betont wird, daß der Mensch zum  tudo) des Glaubens, der allein auf Christus blickt, und der irdischen  Halten der Gebote Gottes verpflichtet ist, werden wir nicht getrof-  Sicherheit (securitas), die sich auf den Menschen stützt, ist in LV  fen; wenn Canon 20 aber behauptet, daß der Glaube nur unter der  Bedingung des Haltens der Gebote selig machende Kraft hat, wer-  nicht deutlich genug aufgenommen worden. ... Der Glaube [reflek-  tiert] nie auf sich selbst, sondern [hängt] ganz und gar an Gott, des-  den wir getroffen. Was die Rede des Canons von den Geboten der  sen Gnade ihm durch Wort und Sakrament, also von außen (extra  Kirche betrifft, so liegt hier kein Gegensatz, wenn diese Gebote nur  nos) zugeeignet wird“ (VELKD 92,2-9).  die Gebote Gottes zur Geltung bringen; im anderen Fall würden wir  getroffen.“  zu 4.7. Die guten Werke des Gerechtfertigten, Abschnitte 38—40:  Vel msbesondere E V /20. VERKD 90L  zu 4.6. Heilsgewißheit, Abschnitte 35-37: Vgl. insbesondere LV  59-63; VELKD 90 ff.  — „Das Konzil schließt jedes Verdienst der Gnade — also der Recht-  fertigung — aus (can. 2: DS 1552) und begründet das Verdienst des  — „Die Frage ist, wie der Mensch trotz und mit seiner Schwachheit  vor Gott leben kann und darf“ (LV 60,5f.).  ewigen Lebens im Geschenk der Gnade selbst durch Christusglied-  — „Grundlage und Ausgangspunkt (der Reformatoren) ... sind: die  schaft (can. 32: DS 1582): Als Geschenk sind die guten Werke ‚Ver-  Verläßlichkeit und Allgenügsamkeit der Verheißung Gottes und  dienste‘. Wo die Reformatoren ein ‚gottloses Vertrauen‘ auf die ei-  der Kraft des Todes und der Auferstehung Christi, die menschliche  genen Werke anprangern, schließt das Konzil ausdrücklich jeden  Schwachheit und die damit gegebene Bedrohung des Glaubens und  Gedanken an Anspruch und falsche Sicherheit aus (cap. 16: DS  des Heils‘“ (LV,62,17-20).  1548 f.). Erkennbar... will das Konzil an Augustinus anknüpfen, der  — Auch Trient betont, es sei notwendig zu glauben, „daß Sünden  den Verdienstbegriff einführt, um trotz des Geschenkcharakters der  nur umsonst [= d. h. ohne eigenes Verdienst], allein durch die göttli-  guten Werke die Verantwortlichkeit des Menschen auszusagen“  che Barmherzigkeit um Christi willen vergeben werden und immer  (EV-76.98)  vergeben wurden“ (DH 1533) und daß man nicht zweifeln darf „an  — Wenn man die Sprache der ‚Ursächlichkeit‘ in Canon 24 persona-  ler faßt, wie es im Kapitel 16 des Rechtfertigungsdekretes getan  der Barmherzigkeit Gottes, am Verdienst Christi und an der Kraft  und Wirksamkeit der Sakramente“ (DH 1534); Zweifel und Unsi-  wird, wo der Gedanke der Gemeinschaft mit Christus tragend ist,  dann wird man die katholische Verdienstlehre so umschreiben kön-  cherheit seien nur im Blick auf sich selbst angebracht.  HK 4/1997 199Da Jesus gesagl hat ‚Was du auf en lIösen wirst, das
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Heıls einzuschränken. Während ıe lutherische Seıite dAiese 5Span- auszurichtenDOKUMENTATION  „Wie gerecht und heilig sie [= die Gerechtfertigten] auch immer  — „Luther und seine Anhänger gehen einen Schritt weiter. Sie hal-  sein mögen, sie verfallen von Zeit zu Zeit in die Sünden des tägli-  ten dazu an, die Unsicherheit nicht nur zu ertragen, sondern von ihr  chen Daseins. Noch mehr, das Wirken des Hl. Geistes enthebt die  wegzusehen und die objektive Geltung der ‚von außen‘ kommenden  Gläubigen nicht des lebenslangen Kampfes gegen sündhafte Nei-  Lossprechung im Bußsakrament konkret und persönlich ernst zu  gungen. Die Begierde und andere Auswirkungen der Erbsünde und  nehmen... Da Jesus gesagt hat: ‚Was du auf Erden lösen wirst, das  der persönlichen Sünde bleiben nach katholischer Lehre im Ge-  wird auch im Himmel gelöst sein‘ (Mt 16,19), würde der Glau-  rechtfertigten, der darum täglich zu Gott um Vergebung beten  Benders  Christus zum Lügner erklären..., wenn er sich nicht  muß“ (USA Nr. 102).  felsenfest auf die in der Lossprechung zugesprochene Vergebung  — „Die Trienter und die reformatorische Lehre stimmen darin  Gottes verließe ... Daß dieses Sich-Verlassen noch einmal subjektiv  überein, daß die Erbsünde und auch noch die verbliebene Konku-  ungewiß sein kann, daß also Vergebungsgewißheit nicht Verge-  piszenz Gottwidrigkeit sind..., Gegenstand des lebenslangen  bungssicherheit (securitas) ist, weiß Luther ebenso wie seine Geg-  Kampfes gegen die Sünde..., daß beim Gerechtfertigten, nach der  ner — aber es darf sozusagen nicht noch einmal zum Problem ge-  Taufe, die Konkupiszenz den Menschen nicht mehr von Gott  macht werden: der Glaubende soll den Blick davon ab- und nur  trennt, also, tridentinisch gesprochen nicht mehr ‚im eigentlichen  dem Vergebungswort Christi zuwenden“ (LV 60,18-34).  Sinne Sünde‘ ist, lutherisch gesprochen: ‚peccatum regnatum‘ (be-  — „Heute können Katholiken das Bemühen der Reformatoren an-  herrschte Sünde)“ (LV 52,14-24).  erkennen, den Glauben auf die objektive Wirklichkeit von Christi  — „Es geht... um die Frage, in welcher Weise beim Gerechtfertig-  Verheißung zu gründen: ‚Was du auf Erden lösen wirst...‘... und  ten von Sünde gesprochen werden kann, ohne die Wirklichkeit des  die Gläubigen auf ein ausdrückliches Wort der Sündenvergebung  Heils einzuschränken. Während die lutherische Seite diese Span-  auszurichten ... Luthers ursprüngliches Anliegen [ist nicht zu verur-  nung mit der Wendung ‚beherrschte Sünde‘ (peccatum regnatum)  teilen], von der persönlichen Erfahrung abzusehen und allein auf  zum Ausdruck bringt, die die Lehre vom Christen als ‚Gerechtem  Christus und sein Vergebungswort zu vertrauen“ (Gutachten 27).  und Sünder zugleich‘ (simul iustus et peccator) voraussetzt, meinte  — Eine gegenseitige Verurteilung bezüglich des Verständnisses von  die römische Seite die Wirklichkeit des Heils nur so festhalten zu  Heilsgewißheit ist „zumal dann nicht [zu begründen], wenn man  können, daß sie den Sündencharakter der Konkupiszenz bestritt.  vom Boden eines biblisch erneuerten Glaubensbegriffs aus denkt...  Im Blick auf diese Sachfrage bedeutet es eine erhebliche Annähe-  Denn es kann zwar geschehen, daß ein Mensch den Glauben, die  rung, wenn LV die im Gerechtfertigten verbliebene Konkupiszenz  Selbstüberantwortung an Gott und sein Verheißungswort verliert  als ‚Gottwidrigkeit‘ bezeichnet und sie damit als Sünde qualifiziert“  oder aufgibt. Aber er kann nicht in diesem Sinne glauben und zu-  (VELKD 82,29-39).  gleich Gott in seinem Verheißungswort für unverläßlich halten. In  diesem Sinne gilt mit den Worten Luthers auch heute: Glaube ist  zu 4.5. Gesetz und Evangelium, Abschnitte 32-34:  Heilsgewißheit“ (LV 62, 23-29).  — Nach der paulinischen Lehre handelt es sich hier um den Weg des  — Zum Glaubensbegriff des Zweiten Vatikanischen Konzils vgl.  jüdischen Gesetzes als Heilsweg. Dieser ist in Christus erfüllt und  Dei Verbum Nr. 5: „Dem offenbarenden Gott ist der ‚Gehorsam  überwunden. Insofern ist diese Aussage und die Konsequenz daraus  des Glaubens‘... zu leisten. Darin überantwortet sich der Mensch  zu verstehen.  $  Gott als ganzer in Freiheit, indem er sich ‚dem offenbarenden Gott  — In Bezug auf die Canones 19f. des Tridentinums äußert sich die  mit Verstand und Willen voll unterwirft‘ und seiner Offenbarung  VELKD (89,28-36): „Die Zehn Gebote gelten selbstverständlich  für den Christen, wie an vielen Stellen der Bekenntnisschriften aus-  willig zustimmt.“  — „Die lutherische Unterscheidung zwischen der Gewißheit (certi-  geführt ist... Wenn in Canon 20 betont wird, daß der Mensch zum  tudo) des Glaubens, der allein auf Christus blickt, und der irdischen  Halten der Gebote Gottes verpflichtet ist, werden wir nicht getrof-  Sicherheit (securitas), die sich auf den Menschen stützt, ist in LV  fen; wenn Canon 20 aber behauptet, daß der Glaube nur unter der  Bedingung des Haltens der Gebote selig machende Kraft hat, wer-  nicht deutlich genug aufgenommen worden. ... Der Glaube [reflek-  tiert] nie auf sich selbst, sondern [hängt] ganz und gar an Gott, des-  den wir getroffen. Was die Rede des Canons von den Geboten der  sen Gnade ihm durch Wort und Sakrament, also von außen (extra  Kirche betrifft, so liegt hier kein Gegensatz, wenn diese Gebote nur  nos) zugeeignet wird“ (VELKD 92,2-9).  die Gebote Gottes zur Geltung bringen; im anderen Fall würden wir  getroffen.“  zu 4.7. Die guten Werke des Gerechtfertigten, Abschnitte 38—40:  Vel msbesondere E V /20. VERKD 90L  zu 4.6. Heilsgewißheit, Abschnitte 35-37: Vgl. insbesondere LV  59-63; VELKD 90 ff.  — „Das Konzil schließt jedes Verdienst der Gnade — also der Recht-  fertigung — aus (can. 2: DS 1552) und begründet das Verdienst des  — „Die Frage ist, wie der Mensch trotz und mit seiner Schwachheit  vor Gott leben kann und darf“ (LV 60,5f.).  ewigen Lebens im Geschenk der Gnade selbst durch Christusglied-  — „Grundlage und Ausgangspunkt (der Reformatoren) ... sind: die  schaft (can. 32: DS 1582): Als Geschenk sind die guten Werke ‚Ver-  Verläßlichkeit und Allgenügsamkeit der Verheißung Gottes und  dienste‘. Wo die Reformatoren ein ‚gottloses Vertrauen‘ auf die ei-  der Kraft des Todes und der Auferstehung Christi, die menschliche  genen Werke anprangern, schließt das Konzil ausdrücklich jeden  Schwachheit und die damit gegebene Bedrohung des Glaubens und  Gedanken an Anspruch und falsche Sicherheit aus (cap. 16: DS  des Heils‘“ (LV,62,17-20).  1548 f.). Erkennbar... will das Konzil an Augustinus anknüpfen, der  — Auch Trient betont, es sei notwendig zu glauben, „daß Sünden  den Verdienstbegriff einführt, um trotz des Geschenkcharakters der  nur umsonst [= d. h. ohne eigenes Verdienst], allein durch die göttli-  guten Werke die Verantwortlichkeit des Menschen auszusagen“  che Barmherzigkeit um Christi willen vergeben werden und immer  (EV-76.98)  vergeben wurden“ (DH 1533) und daß man nicht zweifeln darf „an  — Wenn man die Sprache der ‚Ursächlichkeit‘ in Canon 24 persona-  ler faßt, wie es im Kapitel 16 des Rechtfertigungsdekretes getan  der Barmherzigkeit Gottes, am Verdienst Christi und an der Kraft  und Wirksamkeit der Sakramente“ (DH 1534); Zweifel und Unsi-  wird, wo der Gedanke der Gemeinschaft mit Christus tragend ist,  dann wird man die katholische Verdienstlehre so umschreiben kön-  cherheit seien nur im Blick auf sich selbst angebracht.  HK 4/1997 199I6  ers ursprünglıches Anlıegen 1 ıst nıcht zZzu VCIUT-
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nıcht deutlich aufgenommen worden.DOKUMENTATION  „Wie gerecht und heilig sie [= die Gerechtfertigten] auch immer  — „Luther und seine Anhänger gehen einen Schritt weiter. Sie hal-  sein mögen, sie verfallen von Zeit zu Zeit in die Sünden des tägli-  ten dazu an, die Unsicherheit nicht nur zu ertragen, sondern von ihr  chen Daseins. Noch mehr, das Wirken des Hl. Geistes enthebt die  wegzusehen und die objektive Geltung der ‚von außen‘ kommenden  Gläubigen nicht des lebenslangen Kampfes gegen sündhafte Nei-  Lossprechung im Bußsakrament konkret und persönlich ernst zu  gungen. Die Begierde und andere Auswirkungen der Erbsünde und  nehmen... Da Jesus gesagt hat: ‚Was du auf Erden lösen wirst, das  der persönlichen Sünde bleiben nach katholischer Lehre im Ge-  wird auch im Himmel gelöst sein‘ (Mt 16,19), würde der Glau-  rechtfertigten, der darum täglich zu Gott um Vergebung beten  Benders  Christus zum Lügner erklären..., wenn er sich nicht  muß“ (USA Nr. 102).  felsenfest auf die in der Lossprechung zugesprochene Vergebung  — „Die Trienter und die reformatorische Lehre stimmen darin  Gottes verließe ... Daß dieses Sich-Verlassen noch einmal subjektiv  überein, daß die Erbsünde und auch noch die verbliebene Konku-  ungewiß sein kann, daß also Vergebungsgewißheit nicht Verge-  piszenz Gottwidrigkeit sind..., Gegenstand des lebenslangen  bungssicherheit (securitas) ist, weiß Luther ebenso wie seine Geg-  Kampfes gegen die Sünde..., daß beim Gerechtfertigten, nach der  ner — aber es darf sozusagen nicht noch einmal zum Problem ge-  Taufe, die Konkupiszenz den Menschen nicht mehr von Gott  macht werden: der Glaubende soll den Blick davon ab- und nur  trennt, also, tridentinisch gesprochen nicht mehr ‚im eigentlichen  dem Vergebungswort Christi zuwenden“ (LV 60,18-34).  Sinne Sünde‘ ist, lutherisch gesprochen: ‚peccatum regnatum‘ (be-  — „Heute können Katholiken das Bemühen der Reformatoren an-  herrschte Sünde)“ (LV 52,14-24).  erkennen, den Glauben auf die objektive Wirklichkeit von Christi  — „Es geht... um die Frage, in welcher Weise beim Gerechtfertig-  Verheißung zu gründen: ‚Was du auf Erden lösen wirst...‘... und  ten von Sünde gesprochen werden kann, ohne die Wirklichkeit des  die Gläubigen auf ein ausdrückliches Wort der Sündenvergebung  Heils einzuschränken. Während die lutherische Seite diese Span-  auszurichten ... Luthers ursprüngliches Anliegen [ist nicht zu verur-  nung mit der Wendung ‚beherrschte Sünde‘ (peccatum regnatum)  teilen], von der persönlichen Erfahrung abzusehen und allein auf  zum Ausdruck bringt, die die Lehre vom Christen als ‚Gerechtem  Christus und sein Vergebungswort zu vertrauen“ (Gutachten 27).  und Sünder zugleich‘ (simul iustus et peccator) voraussetzt, meinte  — Eine gegenseitige Verurteilung bezüglich des Verständnisses von  die römische Seite die Wirklichkeit des Heils nur so festhalten zu  Heilsgewißheit ist „zumal dann nicht [zu begründen], wenn man  können, daß sie den Sündencharakter der Konkupiszenz bestritt.  vom Boden eines biblisch erneuerten Glaubensbegriffs aus denkt...  Im Blick auf diese Sachfrage bedeutet es eine erhebliche Annähe-  Denn es kann zwar geschehen, daß ein Mensch den Glauben, die  rung, wenn LV die im Gerechtfertigten verbliebene Konkupiszenz  Selbstüberantwortung an Gott und sein Verheißungswort verliert  als ‚Gottwidrigkeit‘ bezeichnet und sie damit als Sünde qualifiziert“  oder aufgibt. Aber er kann nicht in diesem Sinne glauben und zu-  (VELKD 82,29-39).  gleich Gott in seinem Verheißungswort für unverläßlich halten. In  diesem Sinne gilt mit den Worten Luthers auch heute: Glaube ist  zu 4.5. Gesetz und Evangelium, Abschnitte 32-34:  Heilsgewißheit“ (LV 62, 23-29).  — Nach der paulinischen Lehre handelt es sich hier um den Weg des  — Zum Glaubensbegriff des Zweiten Vatikanischen Konzils vgl.  jüdischen Gesetzes als Heilsweg. Dieser ist in Christus erfüllt und  Dei Verbum Nr. 5: „Dem offenbarenden Gott ist der ‚Gehorsam  überwunden. Insofern ist diese Aussage und die Konsequenz daraus  des Glaubens‘... zu leisten. Darin überantwortet sich der Mensch  zu verstehen.  $  Gott als ganzer in Freiheit, indem er sich ‚dem offenbarenden Gott  — In Bezug auf die Canones 19f. des Tridentinums äußert sich die  mit Verstand und Willen voll unterwirft‘ und seiner Offenbarung  VELKD (89,28-36): „Die Zehn Gebote gelten selbstverständlich  für den Christen, wie an vielen Stellen der Bekenntnisschriften aus-  willig zustimmt.“  — „Die lutherische Unterscheidung zwischen der Gewißheit (certi-  geführt ist... Wenn in Canon 20 betont wird, daß der Mensch zum  tudo) des Glaubens, der allein auf Christus blickt, und der irdischen  Halten der Gebote Gottes verpflichtet ist, werden wir nicht getrof-  Sicherheit (securitas), die sich auf den Menschen stützt, ist in LV  fen; wenn Canon 20 aber behauptet, daß der Glaube nur unter der  Bedingung des Haltens der Gebote selig machende Kraft hat, wer-  nicht deutlich genug aufgenommen worden. ... Der Glaube [reflek-  tiert] nie auf sich selbst, sondern [hängt] ganz und gar an Gott, des-  den wir getroffen. Was die Rede des Canons von den Geboten der  sen Gnade ihm durch Wort und Sakrament, also von außen (extra  Kirche betrifft, so liegt hier kein Gegensatz, wenn diese Gebote nur  nos) zugeeignet wird“ (VELKD 92,2-9).  die Gebote Gottes zur Geltung bringen; im anderen Fall würden wir  getroffen.“  zu 4.7. Die guten Werke des Gerechtfertigten, Abschnitte 38—40:  Vel msbesondere E V /20. VERKD 90L  zu 4.6. Heilsgewißheit, Abschnitte 35-37: Vgl. insbesondere LV  59-63; VELKD 90 ff.  — „Das Konzil schließt jedes Verdienst der Gnade — also der Recht-  fertigung — aus (can. 2: DS 1552) und begründet das Verdienst des  — „Die Frage ist, wie der Mensch trotz und mit seiner Schwachheit  vor Gott leben kann und darf“ (LV 60,5f.).  ewigen Lebens im Geschenk der Gnade selbst durch Christusglied-  — „Grundlage und Ausgangspunkt (der Reformatoren) ... sind: die  schaft (can. 32: DS 1582): Als Geschenk sind die guten Werke ‚Ver-  Verläßlichkeit und Allgenügsamkeit der Verheißung Gottes und  dienste‘. Wo die Reformatoren ein ‚gottloses Vertrauen‘ auf die ei-  der Kraft des Todes und der Auferstehung Christi, die menschliche  genen Werke anprangern, schließt das Konzil ausdrücklich jeden  Schwachheit und die damit gegebene Bedrohung des Glaubens und  Gedanken an Anspruch und falsche Sicherheit aus (cap. 16: DS  des Heils‘“ (LV,62,17-20).  1548 f.). Erkennbar... will das Konzil an Augustinus anknüpfen, der  — Auch Trient betont, es sei notwendig zu glauben, „daß Sünden  den Verdienstbegriff einführt, um trotz des Geschenkcharakters der  nur umsonst [= d. h. ohne eigenes Verdienst], allein durch die göttli-  guten Werke die Verantwortlichkeit des Menschen auszusagen“  che Barmherzigkeit um Christi willen vergeben werden und immer  (EV-76.98)  vergeben wurden“ (DH 1533) und daß man nicht zweifeln darf „an  — Wenn man die Sprache der ‚Ursächlichkeit‘ in Canon 24 persona-  ler faßt, wie es im Kapitel 16 des Rechtfertigungsdekretes getan  der Barmherzigkeit Gottes, am Verdienst Christi und an der Kraft  und Wirksamkeit der Sakramente“ (DH 1534); Zweifel und Unsi-  wird, wo der Gedanke der Gemeinschaft mit Christus tragend ist,  dann wird man die katholische Verdienstlehre so umschreiben kön-  cherheit seien nur im Blick auf sich selbst angebracht.  HK 4/1997 199Der (Glaube reflek-
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„Grundlage und Ausgangspunkt (der Reformatoren)DOKUMENTATION  „Wie gerecht und heilig sie [= die Gerechtfertigten] auch immer  — „Luther und seine Anhänger gehen einen Schritt weiter. Sie hal-  sein mögen, sie verfallen von Zeit zu Zeit in die Sünden des tägli-  ten dazu an, die Unsicherheit nicht nur zu ertragen, sondern von ihr  chen Daseins. Noch mehr, das Wirken des Hl. Geistes enthebt die  wegzusehen und die objektive Geltung der ‚von außen‘ kommenden  Gläubigen nicht des lebenslangen Kampfes gegen sündhafte Nei-  Lossprechung im Bußsakrament konkret und persönlich ernst zu  gungen. Die Begierde und andere Auswirkungen der Erbsünde und  nehmen... Da Jesus gesagt hat: ‚Was du auf Erden lösen wirst, das  der persönlichen Sünde bleiben nach katholischer Lehre im Ge-  wird auch im Himmel gelöst sein‘ (Mt 16,19), würde der Glau-  rechtfertigten, der darum täglich zu Gott um Vergebung beten  Benders  Christus zum Lügner erklären..., wenn er sich nicht  muß“ (USA Nr. 102).  felsenfest auf die in der Lossprechung zugesprochene Vergebung  — „Die Trienter und die reformatorische Lehre stimmen darin  Gottes verließe ... Daß dieses Sich-Verlassen noch einmal subjektiv  überein, daß die Erbsünde und auch noch die verbliebene Konku-  ungewiß sein kann, daß also Vergebungsgewißheit nicht Verge-  piszenz Gottwidrigkeit sind..., Gegenstand des lebenslangen  bungssicherheit (securitas) ist, weiß Luther ebenso wie seine Geg-  Kampfes gegen die Sünde..., daß beim Gerechtfertigten, nach der  ner — aber es darf sozusagen nicht noch einmal zum Problem ge-  Taufe, die Konkupiszenz den Menschen nicht mehr von Gott  macht werden: der Glaubende soll den Blick davon ab- und nur  trennt, also, tridentinisch gesprochen nicht mehr ‚im eigentlichen  dem Vergebungswort Christi zuwenden“ (LV 60,18-34).  Sinne Sünde‘ ist, lutherisch gesprochen: ‚peccatum regnatum‘ (be-  — „Heute können Katholiken das Bemühen der Reformatoren an-  herrschte Sünde)“ (LV 52,14-24).  erkennen, den Glauben auf die objektive Wirklichkeit von Christi  — „Es geht... um die Frage, in welcher Weise beim Gerechtfertig-  Verheißung zu gründen: ‚Was du auf Erden lösen wirst...‘... und  ten von Sünde gesprochen werden kann, ohne die Wirklichkeit des  die Gläubigen auf ein ausdrückliches Wort der Sündenvergebung  Heils einzuschränken. Während die lutherische Seite diese Span-  auszurichten ... Luthers ursprüngliches Anliegen [ist nicht zu verur-  nung mit der Wendung ‚beherrschte Sünde‘ (peccatum regnatum)  teilen], von der persönlichen Erfahrung abzusehen und allein auf  zum Ausdruck bringt, die die Lehre vom Christen als ‚Gerechtem  Christus und sein Vergebungswort zu vertrauen“ (Gutachten 27).  und Sünder zugleich‘ (simul iustus et peccator) voraussetzt, meinte  — Eine gegenseitige Verurteilung bezüglich des Verständnisses von  die römische Seite die Wirklichkeit des Heils nur so festhalten zu  Heilsgewißheit ist „zumal dann nicht [zu begründen], wenn man  können, daß sie den Sündencharakter der Konkupiszenz bestritt.  vom Boden eines biblisch erneuerten Glaubensbegriffs aus denkt...  Im Blick auf diese Sachfrage bedeutet es eine erhebliche Annähe-  Denn es kann zwar geschehen, daß ein Mensch den Glauben, die  rung, wenn LV die im Gerechtfertigten verbliebene Konkupiszenz  Selbstüberantwortung an Gott und sein Verheißungswort verliert  als ‚Gottwidrigkeit‘ bezeichnet und sie damit als Sünde qualifiziert“  oder aufgibt. Aber er kann nicht in diesem Sinne glauben und zu-  (VELKD 82,29-39).  gleich Gott in seinem Verheißungswort für unverläßlich halten. In  diesem Sinne gilt mit den Worten Luthers auch heute: Glaube ist  zu 4.5. Gesetz und Evangelium, Abschnitte 32-34:  Heilsgewißheit“ (LV 62, 23-29).  — Nach der paulinischen Lehre handelt es sich hier um den Weg des  — Zum Glaubensbegriff des Zweiten Vatikanischen Konzils vgl.  jüdischen Gesetzes als Heilsweg. Dieser ist in Christus erfüllt und  Dei Verbum Nr. 5: „Dem offenbarenden Gott ist der ‚Gehorsam  überwunden. Insofern ist diese Aussage und die Konsequenz daraus  des Glaubens‘... zu leisten. Darin überantwortet sich der Mensch  zu verstehen.  $  Gott als ganzer in Freiheit, indem er sich ‚dem offenbarenden Gott  — In Bezug auf die Canones 19f. des Tridentinums äußert sich die  mit Verstand und Willen voll unterwirft‘ und seiner Offenbarung  VELKD (89,28-36): „Die Zehn Gebote gelten selbstverständlich  für den Christen, wie an vielen Stellen der Bekenntnisschriften aus-  willig zustimmt.“  — „Die lutherische Unterscheidung zwischen der Gewißheit (certi-  geführt ist... Wenn in Canon 20 betont wird, daß der Mensch zum  tudo) des Glaubens, der allein auf Christus blickt, und der irdischen  Halten der Gebote Gottes verpflichtet ist, werden wir nicht getrof-  Sicherheit (securitas), die sich auf den Menschen stützt, ist in LV  fen; wenn Canon 20 aber behauptet, daß der Glaube nur unter der  Bedingung des Haltens der Gebote selig machende Kraft hat, wer-  nicht deutlich genug aufgenommen worden. ... Der Glaube [reflek-  tiert] nie auf sich selbst, sondern [hängt] ganz und gar an Gott, des-  den wir getroffen. Was die Rede des Canons von den Geboten der  sen Gnade ihm durch Wort und Sakrament, also von außen (extra  Kirche betrifft, so liegt hier kein Gegensatz, wenn diese Gebote nur  nos) zugeeignet wird“ (VELKD 92,2-9).  die Gebote Gottes zur Geltung bringen; im anderen Fall würden wir  getroffen.“  zu 4.7. Die guten Werke des Gerechtfertigten, Abschnitte 38—40:  Vel msbesondere E V /20. VERKD 90L  zu 4.6. Heilsgewißheit, Abschnitte 35-37: Vgl. insbesondere LV  59-63; VELKD 90 ff.  — „Das Konzil schließt jedes Verdienst der Gnade — also der Recht-  fertigung — aus (can. 2: DS 1552) und begründet das Verdienst des  — „Die Frage ist, wie der Mensch trotz und mit seiner Schwachheit  vor Gott leben kann und darf“ (LV 60,5f.).  ewigen Lebens im Geschenk der Gnade selbst durch Christusglied-  — „Grundlage und Ausgangspunkt (der Reformatoren) ... sind: die  schaft (can. 32: DS 1582): Als Geschenk sind die guten Werke ‚Ver-  Verläßlichkeit und Allgenügsamkeit der Verheißung Gottes und  dienste‘. Wo die Reformatoren ein ‚gottloses Vertrauen‘ auf die ei-  der Kraft des Todes und der Auferstehung Christi, die menschliche  genen Werke anprangern, schließt das Konzil ausdrücklich jeden  Schwachheit und die damit gegebene Bedrohung des Glaubens und  Gedanken an Anspruch und falsche Sicherheit aus (cap. 16: DS  des Heils‘“ (LV,62,17-20).  1548 f.). Erkennbar... will das Konzil an Augustinus anknüpfen, der  — Auch Trient betont, es sei notwendig zu glauben, „daß Sünden  den Verdienstbegriff einführt, um trotz des Geschenkcharakters der  nur umsonst [= d. h. ohne eigenes Verdienst], allein durch die göttli-  guten Werke die Verantwortlichkeit des Menschen auszusagen“  che Barmherzigkeit um Christi willen vergeben werden und immer  (EV-76.98)  vergeben wurden“ (DH 1533) und daß man nicht zweifeln darf „an  — Wenn man die Sprache der ‚Ursächlichkeit‘ in Canon 24 persona-  ler faßt, wie es im Kapitel 16 des Rechtfertigungsdekretes getan  der Barmherzigkeit Gottes, am Verdienst Christi und an der Kraft  und Wirksamkeit der Sakramente“ (DH 1534); Zweifel und Unsi-  wird, wo der Gedanke der Gemeinschaft mit Christus tragend ist,  dann wird man die katholische Verdienstlehre so umschreiben kön-  cherheit seien nur im Blick auf sich selbst angebracht.  HK 4/1997 199SINd: dıe schaft (can Als eschen sınd dıe er ‚Ver-
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NCI, WIE 1mM ersten Satz des zweıten Satzes VO  i geschieht: Wachstum In iıhr sprechen'T HEOLOGIE  nen, wie es im ersten Satz des zweiten Absatzes von 4.7. geschieht:  Wachstum in ihr sprechen... Wird Canon 24 in diesem Sinne von  Beitrag zum Wachstum der Gnade, der Bewahrung der von Gott  der Gerechtigkeit, insofern sie sich in und am Menschen auswirkt,  empfangenen Gerechtigkeit und der Vertiefung der Christusge-  verstanden, dann werden wir nicht getroffen. Wird die ‚Gerechtig-  meinschaft.  keit‘ in Canon 24 dagegen auf das Angenommensein des Christen  — „Viele Gegensätze könnten einfach dadurch behoben werden,  vor Gott bezogen, werden wir getroffen; denn diese Gerechtigkeit  daß der mißverständliche Ausdruck ‚Verdienst‘ im Zusammenhang  ist immer vollkommen; ihr gegenüber sind die Werke des Christen  nur ‚Früchte‘ und ‚Zeichen‘“ (VELKD 94,2-14).  mit dem wahren Sinn des biblischen Begriffs ‚Lohn‘ gesehen und  bedacht wird“ (LV 74,7-9).  — „Was Canon 26 betrifft, so verweisen wir auf die Apologie, wo  — „Die lutherischen Bekenntnisschriften betonen, daß der Gerecht-  das ewige Leben als Lohn bezeichnet wird: ‚... Wir bekennen, daß  fertigte dafür verantwortlich ist, die empfangene Gnade nicht zu  das ewige Leben ein Lohn ist, weil es etwas Geschuldetes ist um der  verspielen, sondern in ihr zu leben... So können die Bekenntnis-  Verheißung willen, nicht um unseres Verdienstes willen‘“‘ (VELKD  schriften durchaus von einem Bewahren der Gnade und einem  94,20-24).  Glaubenszugänge schaffen  Bemerkungen zu einer neuen katholischen Dogmatik  In der Theologie ist schon seit Jahren Lehrbuchzeit, werden die Ergebnisse der Neu-  orientierung der letzten Jahrzehnte gesammelt. Jetzt liegt eine dreibändige katholische  Dogmatik unter dem Titel „Glaubenszugänge“ vor, die in Stärken wie Schwächen für die  theologische Gesamtsituation typisch ist. Arno Schilson (Mainz) gibt einen Durchblick.  möglichst weit aufstoßen. Deshalb soll das Lehrbuch „zei-  Nach einer längeren Zeit der Gärung scheint für die katho-  lische Theologie in den neunziger Jahren offenbar die Zeit  gen, welche Bedeutung, d. h. vor allem: welchen Lebenswert  die christliche Botschaft in sich und besonders für die Ge-  gekommen, das bislang Erreichte zu sichern und den Ertrag  vielfältigster Arbeit zu bilanzieren. Nicht allein das ehr-  genwart besitzt, eine Botschaft, die sich von der österlichen  geizige Unternehmen einer Neuauflage des „Lexikons für  Wurzel her in der Auseinandersetzung mit der jeweiligen  Theologie und Kirche“ dürfte dies dokumentieren, sondern  Zeit und ihren konkreten Detailproblemen reich und vielge-  auch eine keineswegs geringe Zahl von Versuchen, den  staltig entfaltet und verästelt hat“ (I, S. VI).  derzeit gültigen Stand der Glaubenslehre und ihrer wissen-  Der Charakter eines Lehrbuchs ist diesem Werk gleich in  schaftlichen Reflexion in Handbüchern und griffigen Über-  doppelter Weise eigen. Zunächst geht es in der dogmati-  sichten zusammenzutragen. Von besonderen Ambitionen  schen Besinnung vor allem um den sprachlich vermittel-  geprägt erscheint dabei ein neueres Werk, das allein schon  baren und wissenschaftlicher Untersuchung zugänglichen  durch seinen offenbar programmatisch gemeinten Titel  Wahrheits- und Lehrgehalt des christlichen Glaubens. Zwar  „Glaubenszugänge“ (Lehrbuch der katholischen Dogmatik.  gilt ganz grundsätzlich ein Vorrang der Glaubenspraxis ge-  Hrsg. v. Wolfgang Beinert. Verlag Ferdinand Schöningh:  genüber allen Lehraussagen, denn: „Lehre bleibt für das  Paderborn - München — Wien - Zürich 1995. Bd. 1: XXIV +  Christentum sekundär gegenüber der Nachfolge“ (I, S. 9).  640 S;; Bd. 2: XV + 590 S;; Bd. 3: XXII + 699 S. Geb; je  Ursprung und Ziel aller Glaubenslehre bleibt demnach der  DM 118,-; kart. je DM 78,-) Aufmerksamkeit und hohe  gelebte Glaube, vollzogen in der personalen Schicksals-  Erwartungen weckt.  gemeinschaft mit Jesus Christus. Doch indem die rechte  Lehre die Wahrheit und Identität der Gottesoffenbarung  und des Christusbekenntnisses rational und sprachlich im  Wandel der Geschichte bewahrt und je neu vermittelt, dient  Rechte Lehre und Glaubenspraxis  sie der Sicherstellung einer identischen Glaubenspraxis und  Nachfolge. Dem Dogma eignet daher im Christentum ein  Auf beinahe 2000 Seiten wird hier zusammengetragen, re-  hoher und unverzichtbarer Stellenwert, weil es in seinem  flektiert, begründet und erläutert, was im derzeitigen Glau-  weitesten Verständnis das gesamte Spektrum des Glaubens  bensbewußtsein der katholischen Kirche als verbindliche  unter dem besonderen Aspekt seiner Wahrheit und rationa-  Lehre gelten darf. Dabei soll das Werk sich keineswegs auf  len Verantwortung umfaßt: „Dogmatik ist die theologische  eine bloße Bilanz neuester biblischer und historischer Er-  Wissenschaft von der in der Gesamtverkündigung der Kir-  kenntnisse beschränken. Wer Zugänge eröffnen will, muß  che sich aussprechenden Selbstmitteilung Gottes durch Jesus  vielmehr etliche Hemmschwellen beseitigen und die Türen  Christus im Heiligen Geist, wie sie im christlichen Glauben  200 HK 411997Wırd Canon In dıesem Sinne (0)8|
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bensbewußtsein der katholischen Kırche als verbindliıche untier dem besonderen Aspekt selner anrheı und ratıona-
Lehre gelten darf. el soll das Werk sıch keineswegs auf len Verantwortung umfaßt „Dogmatı ist dıe theologısche
eiınNe Bılanz bıblıscher und historischer Er- Wiıssenschaft VO  = der ın der Gesamtverkündıgung der Kır-
kenntnisse beschränken Wer Zugänge eröffnen wıll, muß che sıch aussprechenden Selbstmitteilung (Jottes durch esus
vielmehr tlıche Hemmschwellen beseıltigen und dıe Türen Chrıstus 1m eılıgen Geist, WIE S1e 1m christliıchen (Glauben
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